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EIN AUSSCHUSS GEGEN REGULATORISCHE KOMPLEXITÄT Der Siemens-Aufsichtsrat gibt dem Vorstandsvergütungssystem eine neue Struktur



Mit der Einrichtung eines Vergütungsausschusses im Aufsichtsrat betritt der Technologiekonzern Siemens in Deutschland Neuland. Für die Aufsichtsratsmitglieder ist das Vergütungsthema so relevant, dass sie ein solches Gremium in Anlehnung an internationale Vorbilder institutionalisiert haben. Jetzt hat der Aufsichtsrat auf Empfehlung des Ausschusses die Struktur des Vorstandsvergütungssystems vereinfacht. Nicht nur die Vorstandsmitglieder börsennotierter Aktiengesellschaften, sondern auch die Mitglieder von Aufsichtsräten sehen sich seit gut zehn Jahren mit zunehmend strengeren Regulierungsvorschriften konfrontiert. Das Aktiengesetz schreibt seit jeher vor, dass Aufsichtsratsmitglieder den Vorstand zu überwachen haben. Dazu müssen die Mitglieder Bücher, Geschäftsvorgänge und Vermögen der Gesellschaft einsehen und prüfen. Falls dem Unternehmen durch pflichtwidriges Verhalten des Aufsichtsrats ein Schaden entsteht, können dessen Mitglieder persönlich und gesamtschuldnerisch in Haftung genommen werden. Diese persönliche Haftung wurde im Rahmen des „Gesetzes zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG)“ vom 31. Juli 2009 auf die Festsetzung unangemessener Vorstandsvergütungen erweitert.



© Siemens AG.



Von Dr. Guido Birkner



Das neue Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands wurde auf der Hauptversammlung 2015 mit 92,79 Prozent gebilligt.



Professionelle Beschäftigung mit Vorstandsvergütung Die Vorstandsvergütung ist ein besonders heikles und komplexes Thema. Hier haben der deutsche Gesetzgeber, der Deutsche Corporate Governance Kodex sowie europäische Institutionen die Regulierung seit den 2000er Jahren verschärft und den Unternehmen eine detailliertere Offenlegung der Bezüge vorgeschrieben. „Das Thema ist einfach zu komplex geworden“, erklärt Helmut Mannert, Abteilungsleiter Governance & Markets, Top Executives & Equity Compensation bei der Siemens AG in München. „Heute nehmen die Aspekte Angemessen-



heit und Nachhaltigkeit der Vorstandsvergütung so viel Raum ein, dass der Aufsichtsrat nicht ohne eine professionelle und umfassende Erörterung aller relevanten Themen auskommt.“ Daraus zog der Aufsichtsrat im Sommer 2013 die Konsequenz, einen Vergütungsausschuss einzurichten. Außerhalb von Großbanken ist es das erste Gremium dieser Art in Deutschland. Andere Aktiengesellschaften erörtern die Vorstandsvergütung oft im Personalausschuss. Der Ausschuss befasst sich insbesondere mit Fragen der Vorstandsvergütung und erarbeitet Vorschläge 
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für den Aufsichtsrat, wie sich das Vergütungssystem weiterentwickeln lässt. „Die Mitglieder dieses Gremiums nehmen sich die Zeit, die die Vorstandsvergütung auch verdient“, betont Helmut Mannert. Auf der Tagesordnung stehen Themen wie das Austarieren zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Angemessenheit, die maximale Höhe der Vergütung sowie die Incentivierung des nachhaltigen Unternehmenserfolgs im Einklang mit der Unternehmensstrategie. Zudem macht sich das Gremium Gedanken über die Aspekte Transparenz, Verständlichkeit und öffentliche Akzeptanz der Vergütung. „Das Unternehmen und vor allem der Aufsichtsrat müssen jederzeit in der Lage sein, bei Bedarf zur Vorstandsvergütung öffentlich Stellung zu beziehen“, betont Mannert. Die Existenz eines Vergütungsausschusses entlässt den Aufsichtsrat natürlich nicht aus seiner Verantwortung, da das Delegationsverbot der Entscheidungen zur Vorstandsvergütung, das das Aktiengesetz seit dem Jahr 2009 vorschreibt, uneingeschränkt gilt. Deshalb verabschiedet der Vergütungsausschuss von Siemens lediglich Beschlussempfehlungen, die er dem Aufsichtsrat vorlegt. Über die Annahme der Empfehlungen entscheidet allein das Aufsichtsratsplenum. Aufgabenkatalog des Ausschusses Bei seinem ersten Zusammenkommen hat der Aufsichtsrat dem Vergütungsausschuss eine eigene Geschäftsordnung gegeben. Demnach tritt er mindestens dreimal im Geschäftsjahr zusammen. Dem sechsköpfigen Gremium gehören drei Arbeitnehmervertreter und drei Vertreter der Anteilseigner an. Interne sowie externe Fachexperten sind zur Beratung bei speziellen Vergütungsfragen anwe-



send. Die zentrale Aufgabe des Ausschusses besteht darin, die Beschlüsse des Aufsichtsratsplenums über • das Vergütungssystem für den Vorstand einschließlich der Umsetzung dieses Systems in den Vorstandsverträgen, • die Festlegung der Zielvorgaben für die variable Vergütung, • die Festsetzung und Überprüfung der Angemessenheit der Gesamtvergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder und • die Billigung des jährlichen Vergütungsberichts vorzubereiten.



Ein Maßnahmenpaket, das der Ausschuss in seinen ersten beiden Jahren ausgearbeitet hat, zielte darauf ab, das Vergütungssystem zu vereinfachen. An den regulatorischen Rahmenbedingungen wollte der Aufsichtsrat natürlich nicht rütteln, doch er brachte ab dem Geschäftsjahr 2015 ein neues und einfacheres Vergütungssystem für den Vorstand der Siemens AG an den Start, welches weiterhin alle regulatorischen Anforderungen erfüllt. „Das war unsere Nagelprobe“, resümiert Helmut Mannert. „Wir haben die Komplexität auf das notwendige Maß reduziert und das System deutlich transparenter gestaltet. Dazu gehört auch die betragsmäßige Höchstgrenze für die Vergütung, die das 1,7-fache der Zielvergütung beträgt.“ Der Ausschuss ist auch dafür zuständig, die regelEine Prämisse von Ausschuss und Aufsichtsrat bei der mäßige Überprüfung der Vorstandsvergütung durch das Neustrukturierung des Vergütungssystems war, die indiAufsichtsratsplenum vorzubereiten. viduelle Geschäftsjahr Leistung der einzelnen SystemDas derVergütungsVorstandsvergütung 2015 Vorstandsmitglieder  system betont durch die Gewährung eines erheb System der Vorstandsvergütung Geschäftsjahr 2015 lichen Teils der Vergütung in Aktien und die Einführung einer Aktienhaltepflicht die Eigentümerkultur. Weiter bedarf eine starke Erfolgsorientierung einer intensiven Auseinandersetzung mit den Strategie- und Steuerungsgrößen des Unternehmens, die im Vergütungsausschuss zur Vorbereitung der Empfehlungen an den © Vergütungsbericht 2014. Siemens AG. Alle Rechte vorbehalten. Aufsichtsrat erfolgt. Quelle: Vergütungsbericht 2014
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stärker zu berücksichtigen. So hat der Aufsichtsrat zu Beginn des Geschäftsjahres 2014 mit den Vorstandsmitgliedern bis zu fünf individuelle Ziele vereinbart. Eine Maßnahme, die zeitaufwendig, aber notwendig war. „Damit ist der Aufsichtsrat auch einer Forderung der Hauptversammlung und der Investoren nachgekommen“, erläutert Mannert. Drei Komponenten der neuen Vorstandsvergütung Das System für die Vorstandsvergütung bei der Siemens AG besteht aus drei Komponenten. Die Grundvergütung, die variable Vergütung und die langfristige aktienbasierte Vergütung machen fortan bei allen Vorstandsmitgliedern jeweils etwa ein Drittel der Gesamtvergütung aus. Das Gestaltungsprinzip der Vorstandsvergütung wird im Konzern im Sinne der Durchgängigkeit auf das Vergütungssystem des Top-Managements und des Senior Managements weitgehend übertragen. Die variable Vergütung Bonus, die bar gewährt wird und sich nach dem geschäftlichen Erfolg des Unternehmens im Geschäftsjahr richtet, hängt seit 2015 zu je einem Drittel von der Zielerreichung in den Kategorien Kapitaleffizienz und Ertrag sowie von individuellen Zielen ab. Durch diese Gewichtung erfährt die individuelle Leistung jedes einzelnen Vorstandsmitglieds mehr Relevanz. Bei der Festlegung der individuellen Ziele spielen geschäftsnahe Ziele wie beispielsweise Marktausschöpfung und Geschäftsentwicklung ebenso eine Rolle wie die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Innovationen und Nachhaltigkeit. Für das Geschäftsjahr 2015 setzte der Aufsichtsrat die Ertragszielwerte anhand einer mehrjährigen Bemessungsgrundlage fest. Wie schon im früheren



„Heute nehmen die Aspekte Angemessenheit und Nachhaltigkeit der Vorstandsvergütung so viel Raum ein, dass der Aufsichtsrat nicht ohne eine professionelle und umfassende Erörterung aller relevanten Themen auskommt.“ Helmut Mannert, Abteilungsleiter Governance & Markets, Top Executives & Equity Compensation, Siemens AG



Vergütungssystem bewegt sich der Zielerreichungsgrad des Bonus in einer Spanne von 0 Prozent bis 200 Prozent. Das bedeutet, dass die variable Vergütung bei deutlichen Zielverfehlungen vollständig verfällt. Weiter kann der resultierende Betrag auf Vorschlag des Vergütungsausschusses durch den Aufsichtsrat nach pflichtgemäßem Ermessen um bis zu 20 Prozent nach unten oder oben angepasst werden. Dabei wird genau auf die wirtschaftliche Lage des Unternehmens sowie auf Anreize für eine nachhaltige Unternehmensführung geachtet. Die langfristige aktienbasierte Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder weiterhin in der Form verfallbarer Zusagen auf Siemens-Aktien. Um die individuellen Erfahrungen eines Vorstandsmitglieds sowie Umfang und Beanspruchung der Funktion abbilden zu können, lässt sich der jährliche Zielbetrag aller Vorstandsmitglieder jeweils für ein Geschäftsjahr individuell um bis zu 75 Prozent des vertraglich vereinbarten Zielbetrags anheben. Mit der Neustrukturierung der Vorstandsvergütung



wird die langfristige aktienbasierte Vergütung ab 2015 allein an die Entwicklung der Siemens-Aktie im Vergleich zu derzeit fünf Wettbewerbern – ABB, General Electric, Rockwell, Schneider und Toshiba – geknüpft. Die Kursveränderung wird, ausgehend von einer Referenzperiode von zwölf Monaten, dem Vergütungsjahr, über drei Jahre gemessen. Die Sperrfrist beträgt vier Jahre. Nach Ablauf dieser Sperrfrist wird festgestellt, wie sich die Siemens-Aktie im Vergleich zu den fünf Wettbewerbern entwickelt hat. Hieraus resultiert ein Zielerreichungsgrad zwischen 0 Prozent und 200 Prozent. Während bei einigen Unternehmen die Entwicklung im Vergleich zu einem Index – beispielsweise zum DAX – beurteilt wird, stellt sich Siemens direkt der Performance gegenüber Wettbewerbern. Der Vergütungsausschuss und der Aufsichtsrat der Siemens AG haben mit der Entwicklung des neuen Vergütungssystems gezeigt, dass trotz komplexer gesetzlicher Vorgaben und regulatorischer Anforderungen ein transparentes Vergütungssystem möglich ist. Damit dieses die richtigen Anreize setzt und die Unternehmensstrategie widerspiegelt, bedarf es einer intensiven und professionellen Erörterung des Themas. Mit dem Vergütungsausschuss hat der Aufsichtsrat der Siemens AG deshalb einen Meilenstein der Corporate Governance gesetzt. 



Dr. Guido Birkner, verantwortlicher Redakteur Human Resources FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag [email protected] www.compbenmagazin.de
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AKTUELLE TRENDS IN DER VORSTANDSUND AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG Interview mit Joachim Kayser und Regine Siepmann, beide hkp/// group Frau Siepmann, die Vergütungen der Vorstandsvorsitzenden in den DAX-Unternehmen haben im Geschäftsjahr 2014 einen neuen Rekordstand erreicht. Ist die Entwicklung gerechtfertigt? Regine Siepmann: Die durchschnittliche Gesamtvergütung eines DAX-Vorstandsvorsitzenden für 2014 beträgt rund 5,9 Millionen Euro. Dies ist in der Tat ein neuer Rekordwert und entspricht einer prozentualen Erhöhung von rund 10 Prozent im Vergleich zu 2013. Diese Entwicklung kommt jedoch keineswegs aus dem Nichts. Hintergrund sind die überwiegend sehr guten Unternehmensergebnisse. Wir sehen also eine Parallelität in der Entwicklung von Vergütung und Gewinnen. So erhöhte sich das durchschnittliche Net Income der DAX-Unternehmen 2014 im Vergleich zu 2013 um 13,8 Prozent. Im zurückliegenden Jahrzehnt waren die DAX-Unternehmen damit nur im Vorkrisenjahr 2007 erfolgreicher. Ist eine Spanne in Höhe des Achtfachen zwischen der höchsten und geringsten Vergütung für einen Vorstandsvorsitzenden allein im Reigen der DAXUnternehmen nicht viel zu groß? Joachim Kayser: Beim DAX handelt es sich um einen nach Kriterien des Kapitalmarkts zusammengestellten Börsenindex, dessen Mitglieder in der Öffentlichkeit als



sehr homogen wahrgenommen werden. Dies ist aber bei gestiegen, aber eine solche Entwicklung ist weit weg von weitem nicht der Fall. Die zum Teil erheblichen Unterimmer wieder gern unterstellten Systemfehlern oder Ex schiede in Umsatz, Marktkapitalisierung etc. schlagen zessen in der Vorstandsvergütung. sich zu Recht auch in der VerHöchste und geringste Vergütungen ganzjährige Vorstandsvorsitzende DAX gütung des Vorstands niefür das Geschäftsjahr 2014 (DCGK-Zuflusstabelle) der. In der Gesamtschau wie Top-3-Vergütungen Vorstandsvorsitzende DAX 2014 Gesamtvergütung 2014 auch in der EinzelbetrachVolkswagen 15,86 Mio. Euro tung zeigt sich, dass sich das Daimler 14,42 Mio. Euro Pay-for-Performance-Prinzip Deutsche Post 9,59 Mio. Euro in der Vorstandsvergütung Geringste drei Vergütungen Vorstandsvorsitzende DAX 2014 nachhaltig etabliert hat. EntBeiersdorf 2,13 Mio. Euro sprechende strukturelle VerCommerzbank 2,06 Mio. Euro änderungen untermauern Infineon 1,99 Mio. Euro deren starken Erfolgsbezug und sorgen dafür, dass wir in Höchste und geringste Vergütungen ganzjährige Aufsichtsratsvorsitzende DAX schlechten Jahren auch wiefür das Geschäftsjahr 2014 der deutlich geringere Werte Top-3-Vergütungen Aufsichtsratsvorsitzende DAX 2014 Gesamtvergütung 2014 sehen werden. Auch beleVolkswagen 1,48 Mio. Euro gen unsere Studien einen Deutsche Bank 818.548 Euro durchschnittlichen Anstieg Siemens 615.500 Euro der Direktvergütungen von Geringste drei Vergütungen Aufsichtsratsvorsitzende DAX 2014 Vorstandsvorsitzenden im Adidas 160.000 Euro DAX in Höhe von 3 Prozent HeidelbergCement 151.460 Euro pro Jahr seit 2006. Ja, die Infineon 141.500 Euro Vorstandsvergütungen sind
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Sie spielen auf die variablen Vergütungen an. Regine Siepmann: Rund 25 Prozent der durchschnittlichen Direktvergütung eines Vorstandsvorsitzenden entfallen auf die einjährige variable Komponente, also den Jahresbonus. Bei der mehrjährigen variablen, meist aktienorientierten Komponente beträgt der Wert 50 Prozent. Letztere steht übrigens für drei bis fünf Jahre unter Risikovorbehalt. Erweisen sich in dieser Zeit Erfolge nicht



„Die durchschnittliche Gesamtvergütung eines DAX-Vorstandsvorsitzenden für 2014 beträgt rund 5,9 Millionen Euro – ein neuer Rekordwert.“ Regine Siepmann, hkp/// group



als nachhaltig bzw. werden Zielvorgaben nicht erreicht, kann sie auch ganz entfallen. Nimmt man die Banken aus dieser Rechnung heraus, fallen die Werte für den Anteil der variablen Bezüge in der DAX-Vorstandsvergütung noch höher aus. Insbesondere die Deutsche Bank hat, der Bankenregulierung folgend, die Vorstandsvergütung wieder stärker auf die festen Bestandteile ausgerichtet. Welche Entwicklungen lassen sich bei Aufsichtsräten und ihren Vergütungen beobachten? Joachim Kayser: Die Vergütung der Aufsichtsratsvorsitzenden ist 2014 um fast 7 Prozent auf einen Durch-



schnittswert von 390.000 Euro gestiegen und hinkt damit deutlich den Vorstandsvergütungen hinterher, auch wenn sich der Aufholprozess der letzten Jahre fortsetzt. Aber aktuell spiegelt das Vergütungsniveau der Aufsichtsratsvorsitzenden bei weitem nicht die Situation bei den Vorstandsvorsitzenden wider. Aufsichtsräte sollten nicht in gleichem Maße verdienen wie Vorstände, doch setzt professionelle Aufsichtstätigkeit eine professionelle Vergütung voraus, und diese schließt auch Bezüge ein, die der Aufgabe gerecht werden. Dies ist im Moment nicht der Fall. Das durchschnittliche Vergütungsniveau eines Aufsichtsratsvorsitzenden im DAX liegt derzeit deutlich unter dem eines Vorstandsvorsitzenden – etwa um den Faktor 14. Dieser Abstand ist vor dem Hintergrund der in den vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Verantwortung und des höheren Aufwands für Aufsichtsräte nicht gerechtfertigt und im Sinne eines Agierens auf Augenhöhe mit dem Vorstand sogar kontraproduktiv. Speziell im deutschen zweistufigen Governance-System mit Aufsichtsrat und Vorstand braucht es auf Aufsichtsseite einen starken Counterpart zum Vorstand. Und dessen Stärke drückt sich auch in der Vergütung aus. Welche weiteren Unterschiede zeigen sich in der Aufsichtsratsvergütung im Vergleich zur Vorstandsvergütung? Regine Siepmann: Im Gegensatz zu den Vorstandsvorsitzenden resultiert der Vergütungsanstieg bei den Aufsichtsratsvorsitzenden vor allem aus höheren Festund Ausschussvergütungen. Parallel ist ein deutlicher Rückgang der kurzfristigen variablen Vergütungsanteile zu verzeichnen, der im Wesentlichen auf Umstellungen



der Vergütungssysteme hin zu einer reinen Festvergütung zurückzuführen ist. Mittlerweile verzichten 14 von 30 DAX-Unternehmen auf eine variable Vergütung ihres Aufsichtsrats. Mit HeidelbergCement und SAP sind zwei weitere Unternehmen diesen Schritt in der Hauptversammlung 2015 gegangen. Der Erfolgsbezug in den Vergütungen des Aufsichtsrats ist immer weniger gegeben. Wir sehen das kritisch. Warum das? Joachim Kayser: Die festen Vergütungsbestandteile stärken die Unabhängigkeit und den Kontrollaspekt der Aufsichtsratstätigkeit, doch gerät mit einer reinen Festvergütung die strategische Entscheidungskomponente und Personalfunktion der Aufsichtsratstätigkeit in den Hintergrund. Keine schwergewichtige Entscheidung wird ohne die Einbindung des Aufsichtsrats getroffen. Insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzende wird immer mehr zum strategischen Sparringspartner des Vorstands. Seine Vergütung muss das widerspiegeln – am besten über langfristig gesperrte Aktien. Wir plädieren seit Jahren 



„Wir plädieren seit Jahren bei der Aufsichtsratsvergütung für einen variablen Anteil in Form von Aktien.“ Joachim Kayser, hkp/// group
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ANZEIGE



bei der Aufsichtsratsvergütung für einen variablen Anteil in Form von Aktien. Es gibt hier aber Rechtsunsicherheit, die der Gesetzgeber dringend beseitigen sollte. Aktien und Aktienoptionen waren doch ein Übel vergangener Vergütungsexzesse. Regine Siepmann: Aktienoptionen in ihrer reinen Form waren und sind in der Tat ein Problem, aber vor allem in den USA, nicht in Deutschland. Aufsichtsräte sollten als Vertreter der Eigentümer verpflichtet werden, einen nennenswerten Bestandteil ihrer Vergütung dauerhaft in Aktien des eigenen Unternehmens zu investieren. So lassen sich wirksam die Unternehmensinteressen in der Vergütung verankern. Dies ist im Ausland übrigens schon lange bewährte Praxis. Insbesondere wenn es darum geht, Nachhaltigkeit und Langfristigkeit in der Vergütung zu verankern, sind Eigeninvestments in Aktien, entweder verpflichtend oder auf freiwilliger Basis, ideal. Was hat sich bei der Vergütungspublizität getan? Joachim Kayser: Die aktuelle Berichtssaison hat sich für Vergütungspublizität als Zeitenwende erwiesen. Dank der DCGK-Mustertabellen wird für 2014 erstmals die durchaus werthaltige Altersversorgung als Vergütungsbestandteil von Vorständen anerkannt und ausgewiesen. Auch die tatsächlich realisierten Langfristvergütungen sind zum ersten Mal in ihrer Gesamtheit erkennbar. Nach dem weiter gesetzlich verpflichtenden HGB-Ansatz waren genau diese Punkte bislang nicht transparent. Wir sehen nun Vergütungsrealität statt wie  zuvor nur Vergütungsphantasie.



Gute bAV-Arbeit hat einen Preis. Der Deutsche bAV-Preis zeichnet auch 2016 wieder Projekte der betrieblichen Altersversorgung von Unternehmen in Deutschland aus. Jetzt bewerben über www.deutscher-bav-preis.de
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IST DIE ERHÖHTE TRANSPARENZ DURCH DCGK-MUSTERTABELLEN SEGEN ODER FLUCH? Reaktionen aus Unternehmen, Verbänden und Beratergesellschaften Von Dr. Maya Olivares Mit der Zielsetzung, die Transparenz der Vorstandsbezüge zu erweitern, werden börsennotierte Gesellschaften seit zwei Jahren nach Ziff. 4.2.5 des Deutschen Corporate Governance Kodexes (DCGK) dazu angehalten, im Rahmen ihrer Vergütungsberichte standardisierte Mustertabellen zur Veröffentlichung der Vorstandsbezüge zu verwenden. Diese Empfehlung für die Darstellung der Vorstandsbezüge basiert auf dem Comply-or-explainPrinzip. Eine Nichtbefolgung muss in die Entsprechenserklärung aufgenommen werden. Die Regierungskommission hat ergänzend dazu am 30. September 2014 im Bundesanzeiger präzisierte Erläuterungen zu den Mustertabellen veröffentlicht. Sie dienen zur Klarstellung, wie und wo bestimmte Angaben zur Vergütung, wie zum Beispiel Deferrals, in den Mustertabellen dargestellt werden sollen. Wie kommen Unternehmen damit klar? Im Geschäftsjahr 2014 sahen sich viele Unternehmen erstmals vor der Herausforderung, auf Basis der KodexEmpfehlungen die Aufbereitung der Informationen zur Vorstandsvergütung vereinheitlicht und standarisiert umzusetzen. Mittlerweile sind nahezu alle DAX- und MDAX-Unternehmen der Empfehlung des DCGK gefolgt



Gab es beim Ausfüllen der DCGK Mustertabellen in Ihrem Unternehmen Schwierigkeiten oder Unklarheiten?



©Kienbaum.



und haben die Mustertabellen angewandt. Neben den für das Berichtsjahr gewährten Zuwendungen mitsamt den Nebenleistungen sollen im Rahmen der empfohlenen Transparenzvorschriften auch der Zuflusswert aller Vergütungskomponenten inklusive langfristiger variabler Vergütung sowie der Versorgungsaufwand für jedes Vorstandsmitglied veröffentlicht werden. Die Umsetzung der Transparenzrichtlinien des DCGK hat jedoch



zu einer lebhaften Debatte über die pragmatische Verwendung der empfohlenen Mustertabellen in der Praxis geführt. Über die erzielte Transparenz scheiden sich die Geister Die zusätzlichen Angaben in Form von Mustertabellen würdigt die Wirtschaft als einen „entscheidenden Schritt in Richtung sinnvolle und umfassende Transparenz“1. Nicht nur wird die Vorstandsversorgung im Rahmen der Vereinheitlichung der Darstellung endgültig als ein wichtiger Vergütungsbestandteil anerkannt; auch die Angaben zu aktienbasierten, mehrperiodigen variablen Vergütungskomponenten werden transparenter gestaltet, indem sowohl die gewährten als auch die tatsächlich ausbezahlten Bezüge im Vergütungsbericht ausgewiesen werden. Auch das Forschungszentrum „Sustainable Architecture for Finance in Europe“ (SAFE) der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main findet die empfohlene, einheitliche Darstellung von Vergütungsangaben sinnvoll und begrüßt zudem den Versuch, „[…] unterschiedlich ausgestaltete Verträge  vergleichbar und transparent darzustellen“2.
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Die praxisnahe Zusammenfassung der Vergütungsangaben in Form von relativ schlank gehaltenen Tabellen erlaubt eine nachvollziehbare Übersicht der Vorstandsbezüge. Diese Übersichtlichkeit und Transparenz haben dabei als Kernziel, das „Vertrauen der internationalen und nationalen Anleger, der Kunden, der Mitarbeiter und der Öffentlichkeit in die Leitung und Überwachung deutscher börsennotierter Gesellschaften“ zu fördern.3 Die standardisierte Offenlegung der Organbezüge für das Geschäftsjahr 2014 hat sich allerdings als nicht reibungslos erwiesen, nicht zuletzt aufgrund der schwierigen Überführung der HGB-Welt in eine DCGK-affine Sicht. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hat bereits 2013 die DCGK-Empfehlungen aus einem anderen Blickwinkel bewertet und kam aufgrund der bestehen-



den Abweichungen bei der Darstellung der langfristigen Vergütung und der Pensionsaufwendungen zu den bisherigen Offenlegungspflichten der Vorstandsvergütung (insbesondere DSR 17) zu dem Fazit, dass der dadurch erweiterte Informationsgehalt es lediglich schaffen würde, „[…] den Abschlussadressaten (noch) mehr zu verwirren, als dies nach den bisherigen Angaben ohnehin der Fall sein kann.“4 Der Verband für Aufsichtsräte und Beiräte mittelgroßer börsennotierter und nicht börsennotierter Unternehmen mit Sitz in Deutschland (ArMiD) zweifelt mit ähnlicher logischer Argumentation an dem Erkenntnisgewinn der Aktionäre durch die zusätzlichen Angaben zur Vorstandsvergütung, da sie insbesondere für mittelständische Unternehmen „einen unverhältnismäßig



Falls es Schwierigkeiten oder Unklarheiten gab, worin bestanden diese?



© Kienbaum.



hohen Aufwand und einen weiteren Kostenaspekt“5 darstellen würden. Die Analyse der Organvergütung, so der Verband, wird sogar dadurch erschwert, dass im Vergütungsbericht ab dem Geschäftsjahr 2014 weitere, von den HGB- und IFRS-Richtlinien abweichende Angaben zu den Vergütungssystemen der Unternehmen gemacht werden müssten. Ferner würden die standardisierten Zahlenangaben zur aktienbasierten, variablen Vergütung lediglich eine Scheinobjektivität suggerieren, da aus den Tabellen nicht zu entnehmen sei, welche damit verbundenen Regelungen für eine Auszahlung des gewährten Bonus, wie zum Beispiel Haltefristen oder Claw-back-Klauseln, zu berücksichtigen seien. Um die Effizienz und Übersichtlichkeit der offengelegten Vergütungsdaten (nach IFRS, HGB und DCGK) zu erhöhen, legte das Forschungszentrum SAFE in seiner „Stellungnahme zu den Formulierungsvorschlägen für Änderungen am Deutschen Corporate Governance Kodex“6 der Regierungskommission des DCGK nahe, eine Bündelung der Corporate-Governance-Berichterstattung zu prüfen und zu fördern. Mustertabellen – notwendiges Übel oder sinnvolle Ergänzung? Neben der Einschätzung vieler Wirtschaftsexperten lautet die wichtigste Frage hierbei, wie die davon betroffenen Unternehmen die Offenlegungsempfehlungen einschätzen und ob sie diesen Zusatzaufwand eher als Segen oder Fluch im Sinne der erhöhten Transparenz bei gleichzeitiger Praxistauglichkeit bewerten. Im Corporate Governance Report 2014 des Berlin Center of Corporate Governance (BCCG)7 wurden das Akzeptanzniveau 
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und die praktische Umsetzung aller DCGK-Empfehlungen anhand einer Stichprobe von 120 Unternehmen, deren Aktien an einer deutschen Börse gehandelt werden, unter die Lupe genommen. In dieser Untersuchung stellte sich heraus, dass, obwohl die Befolgungsquote der Kodexbestimmungen über alle Unternehmen hinweg bei 79,8 Prozent liegt, die meisten Unternehmen den SollRegelungen zur Vergütungstransparenz, einschließlich der Benutzung von Mustertabellen, kritisch gegenüberstehen. Im Rahmen dieser Studie lag die gegenwärtige Akzeptanz der Verwendung von Mustertabellen bei 24,1 Prozent. Jedoch gab die Mehrheit der untersuchten Unternehmen gleichzeitig an, die Mustertabellen zukünftig anwenden zu wollen (Akzeptanzwert: 79,3 Prozent). Da diese Corporate-Governance-Studie jedoch im April 2014 veröffentlicht wurde, die Empfehlungen zur Offenlegung der Vorstandsbezüge allerdings erst für die Geschäftsjahre nach dem 31. Dezember 2013 anzuwenden sind – das heißt, erstmalig für das Geschäftsjahr 2014 –, spiegeln diese Ergebnisse nur teilweise wider, inwiefern die davon betroffenen Unternehmen mit der Anwendung der Mustertabellen zurechtgekommen sind oder nicht. Darüber hinaus war bei vielen Unternehmen, die im Rahmen der Kienbaum-DAX- und MDAX-Studien erfassten wurden, auffällig, dass die Tabellen für das Geschäftsjahr 2014 nicht von allen Unternehmen konsistent angewandt wurden und teilweise sogar widersprüchliche Informationen enthielten. Deshalb haben wir Anfang des Jahres 2015 mittels einer kurzen Umfrage alle DAX- und MDAX-Unternehmen zu ihrer Praxiserfahrung mit den Mustertabellen und Anmerkungen in Bezug auf Verständlichkeit und Handhabung befragt.



© Kienbaum.



Die Datenerhebung erfolgte ausschließlich online im Zeitraum von Anfang April bis Ende Mai 2015. Für die Umfrage wurden alle Unternehmen aus der Zielgruppe – DAX- und MDAX-Unternehmen – angeschrieben. Der Fragebogen bestand insgesamt aus zehn qualitativen Fragen zum Thema „DCGK-Mustertabellen zur Veröffentlichung der Vorstandsbezüge – Verbreitung, Nutzung und Weiterentwicklung“. Gemeinsamer Standard überzeugt noch nicht vollständig In der Befragung wurde sowohl nach der allgemeinen Einstellung gegenüber den DCGK-Tabellen als auch nach spezifischen, praktischen Schwierigkeiten bei der Anwen-



dung selbiger gefragt. Bereits bei der ersten Frage „Gab es beim Ausfüllen der DCGK-Mustertabellen in Ihrem Unternehmen Schwierigkeiten oder Unklarheiten?“, die insgesamt 62 Prozent der teilnehmenden Unternehmen mit Ja beantworteten, wurde deutlich, dass bei der praktischen Anwendbarkeit der Mustertabellen noch Verbesserungspotenzial besteht (siehe Grafik Seite 10). Eine deutliche Mehrheit (75 Prozent) gab außerdem etwas konkreter an, die größten Schwierigkeiten bei der Unterscheidung zwischen gewährter und zugeflossener Vergütung zu haben (siehe Grafik Seite 11). Lediglich 43 Prozent der Unternehmen hatten Unklarheiten bei der Bestimmung des mittleren Wahrscheinlichkeitsszenariowertes, das heißt, 
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bei den sich vermutlich ergebenden gewährten Zuwendungen gemäß DCGK. Des Weiteren haben wir gefragt, ob sich durch die Anwendung der Mustertabellen ein höherer Informationsgehalt zur Vorstandsvergütung gegenüber den bisherigen Offenlegungspflichten erzielen ließe. Obwohl genauso viele Teilnehmer eine eher positive („stimme eher zu“/„stimme zu“) wie eine eher negative Einstellung gegenüber der Frage hatten („stimme eher nicht zu“/„stimme nicht zu“), beantworteten 33 Prozent der Unternehmen die Frage eindeutig mit „stimme nicht zu“, während nur 25 Prozent der Ansicht waren, dass durch die Anwendung der DCGK-Tabellen der Informationsgehalt definitiv höher geworden sei (siehe Grafik Seite 12, Frage 1). Bei der Frage „Ist Ihrer Meinung nach das Maß an Transparenz durch die Nutzung der Mustertabellen des DCGK höher als bislang?“ waren insgesamt 54 Prozent der Umfrageteilnehmer nicht bzw. eher nicht der Meinung, dass die durch die Soll-Vorschriften des DCGK erzielte Transparenz tatsächlich höher als die bisherige sei (siehe Grafik Seite 12, Frage 2). Ein zudem mit der erhöhten Transparenz eng verknüpftes Ziel ist die durch die Standardisierung angestrebte Vergleichbarkeit der Vorstandsvergütung zwischen den Unternehmen, insbesondere unabhängig von der Branche und Konjunktur. Interessanterweise fanden die befragten Unternehmen, dass dieses Ziel eher bei den gewährten Zuwendungen als bei den Zuflusswerten erreicht werde. In dieser Hinsicht wurden die Mustertabellen für die gewährten Zuwendungen durchschnittlich positiver bewertet als die Tabellen für die zugeflossene Vergütung (siehe Grafik Seite 12, Fragen 3 und 4).



Alles in allem fanden 69 Prozent der Teilnehmer, dass die zusätzlichen Erkenntnisse aus den Mustertabellen den Zusatzaufwand durch ihre Erstellung nicht rechtfertigten. Hierbei darf jedoch nicht aus den Augen verloren werden, dass das Geschäftsjahr 2014 für die meisten Unternehmen diesbezüglich eine Bewährungsprobe war. Insofern überrascht auch nicht, dass lediglich 8 Prozent der Teilnehmer der Meinung waren, die Mustertabellen sollten durch weitere Datenangaben ergänzt werden. Fazit: Mehr Transparenz ist essentiell – aber auf beiden Seiten Zweifelsohne ist die Zielsetzung der DCGK-Regierungskommission, die Organbezüge in Deutschland transparent und nachvollziehbar zu machen, sinnvoll und erstrebenswert. Dadurch wird nicht nur das Vertrauen aller Stakeholder eines Unternehmens gefördert, sondern darüber hinaus werden die häufig sehr komplexen Vergütungsstrukturen verständlich dargestellt und erklärt. Begrüßenswert ist auch, dass bis dato nicht berücksichtigte Vergütungskomponenten, wie der Versorgungsaufwand, auch als solche anerkannt und offengelegt werden. Um dieses herausfordernde, für eine vorbildliche Corporate Governance unabdingbare Transparenzziel jedoch erreichen zu können, ist es unerlässlich, dass die Soll-Vorschriften in ähnlicher Weise deutlich wie auch transparent kommuniziert und vor allem aus der gelebten Praxis hergeleitet sowie dadurch legitimiert werden. Nur auf diese Weise wird es möglich sein, das Akzeptanzniveau der zusätzlichen Angaben bei vielen börsennotierten Unternehmen zu steigern und das AufwandNutzen-Verhältnis ins Positive zu rücken.



Folgt man den Aussagen der Unternehmen, die an der Umfrage teilgenommen haben, ist es außerdem entscheidend, die Mustertabellen nicht als eine weitere Insellösung mit sich überwiegend wiederholenden Angaben zu positionieren. Vielmehr sollte das Ziel sein, eine auf Basis der bestehenden Rechnungslegungsstandards konsolidierte Lösung zu entwickeln. Nur Vorgaben, die sich für beide Seiten als praktikabel und sinnvoll erweisen, werden die Unternehmen dazu motivieren, diesen  auch proaktiv zu begegnen



1 „DAX-Vorstandsvergütung 2014: Zeitenwende in der Transparenz, Rekord in der Höhe“, Presseinformation hkp/// group, 25. März 2015, S. 4. 2 „Stellungnahme zu den Formulierungsvorschlägen für Änderungen am Deutschen Corporate Governance Kodex für börsennotierte deutsche Aktiengesellschaften aus der Plenarsitzung der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex vom 9. Januar und 31. Januar 2013“, Forschungszentrum SAFE, Kapitel I, Abs. 4, 14. März 2013. 3 Deutscher Corporate Governance Kodex, Präambel. 4 „Noch mehr Angaben zur Vorstandsvergütung durch den geänderten Deutschen Corporate Governance Kodex – Vergleichbarkeit verbessert oder verwässert?“ KPMG, Accounting News, Ausgabe Juli / August 2013. 5 „Stellungnahme bzgl. Änderungen DCGK“, ArMiD; „Zu Ziffer 4.2.5 Abs. 2 in Verbindung mit den Mustertabellen“, Abs. 1, März 2013. 6 „Stellungnahme zu den Formulierungsvorschlägen für Änderungen am Deutschen Corporate Governance Kodex für börsennotierte deutsche Aktiengesellschaften aus der Plenarsitzung der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex vom 9. Januar und 31. Januar 2013“, Forschungszentrum SAFE, Kapitel II, Abs. 4, 14. März 2013. 7 „Corporate Governance Report 2014: Erklärte Akzeptanz des Kodex und tatsächliche Anwendung bei Vorstandsvergütung und Unabhängigkeit des Aufsichtsrats“, Prof. Dr. Axel von Werder und Dipl.-Kffr. Jenny Bartz, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre und Organisation, Technische Universität Berlin, 25. April 2014.



Dr. Maya Olivares, Senior Consultant, Kienbaum Management Consultants GmbH [email protected] www.kienbaum.de
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WANN IST DIE VERGÜTUNG EINER TOP-FÜHRUNGSKRAFT ZU GERING, ANGEMESSEN ODER ZU HOCH? Die Diskussion über die Vorstandsvergütung lässt zentrale Aspekte außer Acht Von Barbara Seta diese Volksinitiative abgelehnt und von keinem Kanton angenommen, doch immerhin stimmten 2013 über 30 Prozent der teilnehmenden Stimmberechtigten diesem Vorschlag zu. Das darf als Warnschuss für die Zukunft gewertet werden. © xpoint/iStock/Thinkstock/Getty Images



Wie viel sollte ein Vorstandsmitglied oder eine andere Top-Führungskraft verdienen – und ist diese Vergütung zu hoch, angemessen oder vielleicht sogar zu niedrig? Auf diese Fragen gibt es unterschiedliche und oft gegensätzliche Antworten, deren Standpunkte sich mit verschiedenartigen Perspektiven erklären lassen. In vielen Ländern klafft die Schere zwischen dem Durchschnittseinkommen und dem Einkommen von Executives seit der Nachkriegszeit immer weiter auseinander. Diesem langfristigen Trend und dessen politischen Folgen versuchen Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden mit zunehmender Regulierung – beispielsweise der Vergütungshöhe – und mit Veröffentlichungsvorschriften – zum Beispiel zum Verhältnis zwischen der Vergütung des CEOs und anderer Mitarbeiter, wie von der US Securities and Exchange Commission in Zukunft vorgeschrieben – zu begegnen. So hat der Gesetzgeber in Deutschland durch das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) vom 31. Juli 2009 den vertikalen und horizontalen Vergütungsvergleich bei der Festsetzung der Vergütung vorgeschrieben. Bei der Vergütungsgestaltung müssen die Aufsichtsräte von börsennotierten Aktien-



Eine ausgewogene Vergütung für Vorstände ist das Ziel, aber schwierig zu finden.



gesellschaften seither sowohl auf die Branchenüblichkeit der Vorstandsvergütung als auch auf das unternehmensinterne Gehaltsgefüge achten. In der Schweiz wurde im Zuge der Volksinitiative „1:12 – Für gerechte Löhne“ sogar versucht, das maximale Einkommen auf das Zwölffache des am schlechtesten bezahlten Mitarbeiters zu begrenzen. Zwar wurde



Winner-takes-all-Markt als Ursache All diesen Regulierungen liegt die Annahme zugrunde, dass eine zu hoch bewertete Vergütung das Resultat mangelnder Kontrolle – Stichwort Corporate Governance – und Transparenz sei. Natürlich hat diese These Fürsprecher und Argumente, doch es gibt auch andere Thesen. So spricht vieles dafür, dass der wahre Grund für das Auseinanderklaffen der Einkommen nicht in einer mangelnden Kontrolle oder Transparenz zu suchen sei, sondern das Resultat eines Winner-takes-all-Marktes sei. Für diese These lassen sich zwei Beobachtungen an führen: • Erstens sind die Anforderungen an die Veröffentlichung von Geschäftsberichten für börsennotierte Unternehmen in allen westlichen Ländern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark gestiegen. Niemals zuvor waren so viele Informationen 
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bezüglich der Vergütung von Führungskräften und insbesondere Vorständen öffentlich zugänglich wie heute. Trotzdem ist die Vergütung von Executives in diesen Unternehmen im selben Zeitraum stark gestiegen. •  Zweitens klaffen auch außerhalb börsennotierter Unternehmen die Einkommen zunehmend auseinander. Sollten sich diese Beobachtungen als allgemein zutreffend erweisen, bedeutet dies, dass eine marktorientierte Vergütung von Executives in börsennotierten Unternehmen zielführend und im Interesse der Allgemeinheit ist, da damit eine Abwanderung von Talenten in andere Bereiche, die weniger oder nicht reguliert sind, verhindert wird. Es stellt sich sogar die Frage, ob nicht die Forderung nach mehr Transparenz indirekt dazu beigetragen hat, dass die Vergütung von Executives angestiegen ist. In anderen Märkten wie dem für Fußballprofis und andere Profisportler hat der transparente Umgang mit Jahresgehältern und Ablösesummen ebenfalls nicht dazu geführt, dass die Preise für Talente zurückgegangen sind. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Verschärft also die ständige Vergleichbarkeit auf nationaler und internationaler Ebene durch gesetzliche oder mediale Transparenz die Dynamik um steigende Preise, statt sie zu begrenzen? Ich sehe ein weiteres Problem, wenn es darum geht, das Verhältnis der Vergütung der Unternehmensleitung oder des CEOs zur durchschnittlichen Vergütung der Belegschaft offenzulegen. Wie aussagekräftig wäre ein solcher Vergleich angesichts unterschiedlicher Ge-



schäftsmodelle und Branchen der Unternehmen? Selbst wenn zwei Betriebe, die miteinander verglichen werden, weitgehend identisch wären, hätte beispielsweise das Unternehmen, das einen Großteil seiner Niedriglohnpositionen outsourct, eine bessere Ratio als das andere, das diese Positionen intern behält. Deshalb haben Kritiker der Schweizer 1:12-Volksinitiative im Hinblick auf die Begrenzung einer solchen Ratio zu Recht auf die massiven negativen wirtschaftlichen Folgen einer Deckelung hingewiesen. CEO Return on Investment Kommen wir zurück zu der Frage, wie viel ein Vorstand verdienen sollte. Obwohl sich der Wertbeitrag von Executives nicht vollständig quantifizieren lässt, lassen sich valide Kennzahlen hierfür heranziehen. Diese helfen dabei, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie viel ein Vorstand quasi wert ist, und den Wertbeitrag vergleichbar zu machen. So lässt sich ein „CEO Return on Investment“ einfach berechnen, indem man die Vergütung des CEOs – quasi das Investment – mit dem Anstieg des Unternehmenswerts oder mit einer anderen Erfolgsgröße über einen längeren Zeitraum betrachtet. Institutionelle Investoren verwenden solche Instrumente, um die Angemessenheit der Vergütung im Vergleich zum Wert des Unternehmens zu beurteilen. Zum Beispiel misst ISS die Entwicklung der Vergütung von CEOs im Vergleich zur Entwicklung des Total-Shareholder-Returns über einen Fünfjahreszeitraum. Eine Untersuchung britischer börsennotierter Unternehmen von Pearl Meyer ist mit einer ähnlichen Methode im November 2014 zu dem Ergebnis gekom-



men, dass große Unternehmen zwar erwartungsgemäß mehr bezahlen als kleinere Unternehmen, der Unterschied aber nicht so groß ist, wie man auf Basis des geschaffenen Wertes erwarten würde. Ein weiteres Ergebnis dieser Analyse war, dass Unternehmen, bei denen es in den vergangenen Jahren einen CEO-Wechsel gab, generell mehr Wert für Aktionäre geschaffen haben als solche, die keinen Wechsel an der Unternehmensspitze hatten. Um den Wertbeitrag von Top-Führungskräften zu ermitteln, empfehlen wir deshalb, analog zur Vorgehensweise institutioneller Investoren, die Entwicklung des Unternehmenswertes zu berücksichtigen und die bestehende Vergütungstransparenz um eine praxisnahe und unternehmensspezifische Betrachtung der Vergütungssituation zu ergänzen. People & Efficiency Analytics Benchmarks wie PwC Saratoga in Verbindung mit harten Finanzkennziffern des Unternehmens helfen ebenfalls dabei, den Wertbeitrag der Belegschaft oder eines Führungsteams verlässlich zu ermitteln. So lässt sich eine realistische, national und international vergleichbare Antwort auf die Frage bekommen, welche Vergütung  angemessen ist. 



Barbara Seta, Head of Reward Consulting Germany PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft [email protected] www.pwc.de
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WEITERARBEITEN TROTZ PENSION – EINE STEUERLICHE HERAUSFORDERUNG Bezieht ein älterer Gesellschafter-Geschäftsführer neben der Pension noch ein Gehalt, kommt es regelmäßig zu verdeckten Gewinnausschüttungen



Dass Angestellte bis ins hohe Alter arbeiten, ist keine Ausnahme mehr. Für Freiberufler oder Gesellschafter von Familienunternehmen war und ist dieses Arbeitszeitmodell nicht ungewöhnlich, gerade dann, wenn die Nachfolge noch nicht geregelt ist. Problematisch wird es aus steuerlicher Sicht aber dann, wenn ältere Familienunternehmer ihre Altersvorsorge im Betrieb aufgebaut haben und diese zur Auszahlung fällig wird. Der aktuell betroffene Personenkreis hat in der Regel eine Pensionszusage, die eine Auszahlung ab dem 63. Lebensjahr vorsieht. Die Auszahlung muss nicht zwangsweise an das Ausscheiden aus dem Unternehmen gekoppelt sein. Insofern stellt sich die Frage, welche steuerlichen Konsequenzen sich durch den gleichzeitigen Bezug von Pensionszahlungen und Gehaltszahlungen ergeben. Zunächst muss zwischen zwei Personengruppen differenziert werden. Da sind zum einen die nur angestellten Mitarbeiter, die einen Pensionsanspruch gegenüber ihrem Arbeitgeber, aber keine Gesellschaftsanteile haben, und zum anderen die Personengruppe der Gesellschafter-Geschäftsführer. Aufgrund der fehlenden Verknüpfung zum Unternehmen durch Gesellschaftsanteile sind die steuerlichen Folgen für Mitarbeiter, die keine Gesellschaftsantei-



Alt nach Jahren, aber noch lange kein altes E  isen: Viele Gesellschafter- Geschäftsführer überziehen gerne beim Renteneintritt.



© Digital Vision/Thinkstock/Getty Images



Von Dr. Bob Neubert und Jens Otto



le halten, bei gleichzeitigem Bezug einer Pensionsleistung und eines Gehalts vom selben Arbeitgeber/Unternehmen unproblematisch. Sowohl die Gehaltszahlungen als auch die Pensionszahlungen stellen beim Unternehmen Betriebsausgaben dar. Eine verdeckte Gewinnausschüttung kann sich in diesem Kontext nicht ergeben. Anders verhält es sich bei den Gesellschafter-Geschäftsführern, die trotz Erreichens des Pensionsalters weiterarbeiten und hierfür neben der Pension auch ein



Gehalt für ihre aktive Tätigkeit erhalten. Zur steuerlichen Behandlung dieser Zahlungen hat sich der Bundesfinanzhof mit dem Urteil vom 23. Oktober 2013 geäußert. Demnach ist es aus steuerlicher Sicht nicht zu beanstanden, wenn die Zusage der Altersversorgung nicht vom Ausscheiden des Begünstigten aus dem Dienstverhältnis als Geschäftsführer mit Eintritt des Versorgungsfalls abhängig gemacht wird. In diesem Fall würde ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter zur Vermeidung einer verdeckten Gewinnausschüttung allerdings verlangen, dass das Einkommen aus der fortbestehenden Tätigkeit als Geschäftsführer auf die Versorgungsleistung angerechnet wird. Alternativ würde er den vereinbarten Eintritt der Versorgungsfälligkeit aufschieben, bis der Begünstigte endgültig seine Geschäftsführerfunktion beendet hat. Dass der Gesellschafter-Geschäftsführer seine Arbeitszeit und sein Gehalt nach Eintritt des Versorgungsfalls reduziert, ändert daran grundsätzlich nichts. Weiterbeschäftigung: ja, aber ... Im Klartext bedeutet dies, dass eine Weiterbeschäftigung des Gesellschafter-Geschäftsführers auch aus steuerlicher Sicht weiterhin möglich ist. Allerdings 
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muss das Gehalt auf die Pensionsleistung angerechnet werden. Somit ist die Auszahlung an den GesellschafterGeschäftsführer tatsächlich auf die erdiente Pensionsleistung beschränkt. Erhält er darüber hinaus weitere (Gehalts-)Zahlungen, stellen diese eine verdeckte Gewinnausschüttung dar. Der Betriebsausgabenabzug der Gehaltszahlung wird also steuerlich revidiert. Der Bundesfinanzhof hat in seinem Urteil neben der Anrechnung eine weitere Möglichkeit erwähnt, wie sich eine verdeckte Gewinnausschüttung vermeiden lässt. Dies kann durch die Aufschiebung des Eintritts der Versorgungsfälligkeit erreicht werden. Diese Variante wirft allerdings Folgefragen auf, die bislang noch nicht abschließend geklärt sind. Wird beispielsweise nur der Auszahlungszeitpunkt geändert, während die Höhe der Pensionszahlungen unverändert bleibt, kann hierin ein Teilverzicht des Gesellschafter-Geschäftsführers gesehen werden. Der Teilverzicht würde beim Gesellschafter zu einem fiktiven Zufluss, der der Lohnsteuer unterliegt, und zu einer verdeckten Einlage in das Unternehmen führen. Fraglich ist, ob sich dieses Problem durch einen Barwertausgleich, sprich durch Erhöhung der späteren Pensionszahlungen, vermeiden lässt. 63. Lebensjahr



Reguläres Arbeitsverhältnis



67. Lebensjahr



weiterer Beschäftigungs-/ Aufschiebungszeitraum



ursprünglich vorgesehener Pensionsbeginn



tatsächlicher Pensionsbeginn



Freie Mitarbeit als Alternative Alternativ könnte die Beschäftigung des (ehemaligen) Gesellschafter-Geschäftsführers im Rahmen einer freien Mitarbeit erfolgen. Hierbei ist darauf zu achten, dass diese Tätigkeit nach Art und Umfang nicht der eines Geschäftsführers entspricht. Eine Weiterbeschäftigung als Geschäftsführer mit reduzierter Arbeitszeit und verringertem Gehalt vermeidet dagegen die Problematik der verdeckten Gewinnausschüttung nicht. Unklar ist jedoch, ob auch Gehaltszahlungen, die nach Anrechnung auf die Pensionszahlungen geleistet werden, zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führen. Ein Beispiel: Zugunsten eines Gesellschafter-Geschäftsführers der X GmbH besteht eine Pensionsvereinbarung. Diese sieht mit Vollendung des 63. Lebensjahres eine jährliche Pensionszahlung von 60.000 Euro vor. Die Vereinbarung ist nicht an das Ausscheiden des Gesellschafters gekoppelt. Der Gesellschafter hat 2015 das 63. Lebensjahr vollendet. Er will allerdings bis 67 Jahre weiterarbeiten. Für seine Tätigkeit soll er ein Gehalt von 100.000 Euro erhalten. Die Pensionszahlungen werden auf das Gehalt angerechnet. Insofern verbleibt eine tatsächliche Auszahlung an den Gesellschafter in Höhe von 40.000 Euro. Stellungnahme: Fraglich ist, ob die Auszahlung nach Anrechnung der Pensionszahlungen von 40.000 Euro Pensionszeitraum eine verdeckte Gewinnausschüttung darstellt. Nach vorherrschender Meinung der Finanzverwaltung stellen die 40.000 Euro tatsäch-



lich eine verdeckte Gewinnausschüttung dar. Insofern könnte die X GmbH steuerlich keinen Betriebsausgabenabzug geltend machen. Die Auszahlung würde beim Gesellschafter Kapitaleinkünfte darstellen. Jedoch gibt es hierzu weder von Seiten der Finanzverwaltung noch von den Finanzgerichten eindeutige Aussagen. Eine verbindliche Klärung mit dem Finanzamt im Voraus ist daher dringend zu empfehlen. Die weitere Beschäftigung eines pensionierten Gesellschafter-Geschäftsführers ist steuerlich unproblematisch, wenn neben den Pensionszahlungen nicht zusätzlich – ohne Anrechnung – Gehaltszahlungen fließen. Soweit der Gesellschafter-Geschäftsführer zusätzlich Gehaltszahlungen beziehen möchte, kommt es regelmäßig zu verdeckten Gewinnausschüttungen. Ob diese durch Aufschiebung der Pensionszahlungen oder durch eine Beschäftigung als freier Mitarbeiter vermieden werden können, ist unklar. Insofern sollten solche Überlegungen lang- bis mittelfris tig vor dem Pensionsbeginn geplant werden.



Dr. Bob Neubert, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Gesellschafter BANSBACH GmbH [email protected] www.bansbach-gmbh.de



Jens Otto, Steuerberater und Prokurist BANSBACH GMBH [email protected] www.bansbach-gmbh.de
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GEHALTSUNTERSCHIEDE ALS MESSFAKTOR DER UNGERECHTIGKEIT? Globalisierung und Digitalisierung führen zu höheren Gehaltsunterschieden Von William Eggers beschäftigt, hat folglich auch höhere Gehaltsunterschiede, insbesondere dann, wenn es international aufgestellt ist und in Märkten operiert, in denen wegen geringerer Lebenshaltungskosten geringere Gehälter gezahlt werden. Im Gegensatz hierzu haben Unternehmen, die keine Produktion haben, sondern im Dienstleistungssektor zu Hause sind – beispielsweise Banken und Versicherungen –, und somit höhere durchschnittliche Gehälter bezahlen, geringere Gehaltsunterschiede. Überdies kann hier der Vorstandsvorsitzende sogar mehr verdienen als sein Kollege in einem Produktionsunternehmen, und trotzdem können die Gehaltsunterschiede noch geringer sein.



© Jupiterimages/Creatas/Thinkstock/Getty Images



Gehaltsunterschiede zwischen Vorständen und den übrigen Mitarbeitern in Unternehmen sind einer der am häufigsten diskutierten Sachverhalte seit der Finanzkrise. Kaum ein anderes Thema ist in den vergangenen Jahren und Monaten so kritisch und emotional erörtert worden und sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Viele öffentlich geäußerte Meinungen sind aus unserer Sicht alles andere als neutral, wenn beispielsweise Daten falsch interpretiert werden und zu irrtümlichen Schlussfolgerungen führen. Hierbei ist immer wieder von Gehaltsunterschieden zu lesen, bei denen das Gehalt des Vorstandsvorsitzenden eines Unternehmens mit dem durchschnittlichen Gehalt oder – noch extremer – mit dem Gehalt des am niedrigsten vergüteten Angestellten verglichen wird. Die hieraus resultierenden Multiplikatoren werden weithin genutzt, um auf übermäßige und ungerechte Gehaltsunterschiede hinzuweisen. Diese Betrachtung ist zu einfach, um die tatsächlichen Sachverhalte darzustellen und zu erklären. Viele Faktoren werden bewusst oder unbewusst außer Acht gelassen. Hierzu zählt beispielsweise die Mitarbeiterstruktur der Unternehmen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Gehaltsunterschiede im Unternehmen haben kann. Ein Unternehmen, das mehr geringbezahlte Mitarbeiter



Die breite Gehaltsspanne in einem Unternehmen hier nebeneinander: Geschäftsführer und Berufseinsteiger.



Globalisierung und Digitalisierung lassen die Gehälter für höherwertige Gehaltsgruppen überproportional steigen Ein weiterer Faktor, der leicht falsch interpretiert werden kann, sind die global überproportional höheren Gehaltssteigerungen für höherwertige Gehaltsgruppen. Diese werden leicht als Ungerechtigkeit empfunden, haben jedoch ihre Ursachen in zwei globalen Megatrends, die einen großen Einfluss auf die Gehaltsentwicklung dieser Gruppen haben: • Die Globalisierung hat Zugang zu neuen Märkten und deren Arbeitnehmern eröffnet. In Wachs- 
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negativ auf die Gehälter in den Heimatmärkten auswirken. Die Globalisierung führt zudem dazu, dass Unternehmen wachsen. Dieses Wachstum hat einen Effekt auf die Vergütung der Führungskräfte, die über die wachsende Verantwortung in einem größeren Unternehmen steigt. •  Die Digitalisierung führt auf der einen Seite dazu, dass viele Positionen in den Unternehmen automatisiert oder vereinfacht werden. Auf der anderen Seite werden zunehmend hochqualifizierte Mitarbeiter benötigt, die diese Systeme entwickeln und managen.



tumsmärkten erhalten die Beschäftigten oft eine niedrigere Vergütung als in gesättigten Märkten. Dies liegt insbesondere an den niedrigeren Lebenshaltungskosten. Dieser Gehaltsdruck kann sich sogar



Beide Megatrends führen zu höheren Gehaltsunterschieden. Die Organisationen werden größer und komplexer. Zusätzlich werden die Aufgaben des Top-Managements von immer weniger Personen wahrgenommen, und die Arbeitsinhalte verdichten sich. Diese Entwicklungen führen auch zu höheren Gehaltssteigerungen im Top-Management als in den unteren Gehaltsgruppen. Die Globalisierung und die fortschreitende technische Entwicklung führen zu zwei gegenläufigen Trends in der Vergütung. Ungelernte Arbeit wird zunehmend unwichtiger und als Folge in der Vergütung entspre-



chend geringer abgebildet. Dies betrifft mittlerweile sogar Funktionen des mittleren Managements, beispielsweise in der Buchhaltung oder der Rechtsabteilung. Auf der anderen Seite werden hochspezialisierte Arbeitskräfte zunehmend nachgefragt. Diese Managementfunktionen übernehmen zusätzlich zunehmend die Rollen des früheren mittleren Managements mit einer deutlich höheren Leistungsspanne. Diese veränderten Aufgaben erleben entsprechend positive Entwicklungen in der Vergütung. Die Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Gehaltsunterschiede zwischen niedrigeren Funktionen, wie etwa Hochschuleinsteigern, und Führungskräftepositionen, wie beispielsweise Abteilungsleitern. Hierbei wurde die Medianvergütung dieser beiden Gruppen über den Zeitraum zwischen 2008 und  2014 betrachtet.



William Eggers, Senior Vice President, Mitglied der Geschäftsleitung Hay Group GmbH [email protected] www.haygroup.de
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Ob Lohnsteuer, Pensionsauslagerung oder Managementbeteiligung Wir unters tüt zen Sie INDIVIDUELL indem wir Strukturen und Prozesse vor Ort analysieren und Verbesserungspotential aufdecken.



PRAGMATISCH in Prüfungssituationen, in denen Fachkenntnisse, Erfahrung und der versierte Umgang mit der Finanzverwaltung erfordert sind.



NACHHALTIG mit bedarfsgerechten Schulungen sowie der Erstellung individueller Gestaltungsmöglichkeiten und konkreter Hilfsmittel. Sie wollen mehr erfahren? Dann wenden Sie sich einfach an Ihren direkten Ansprechpartner Dr. Bob Neubert: ©shutterstock
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KONSTANZ IN DEN PENSIONSPLÄNEN FÜR DIE SCHNELLLEBIGE IT-BRANCHE



HP-Mitarbeiter dürfen sich ungeachtet aller Umbrüche im Unternehmen weiterhin auf eine gute Betriebsrente freuen.



HP und Hewlett-Packard führen ihre bAV-Pläne auch nach der Aufspaltung fort



Für den Technologiekonzern HP läuft seit 31. Juli die Phase der operativen Trennung in zwei selbständige Konzernsparten. Der Termin der endgültigen Scheidung ist der 1. November dieses Jahres. Ab diesem Zeitpunkt wird die PC- und Druckersparte zu HP Inc. gehören, während das Server-, Storage- und Netzwerkgeschäft in HewlettPackard Enterprise aufgehen wird. Während bei den beiden HP-Logos neben das vertraute Blau ein ungewohntes Grün treten wird, bleibt bei der betrieblichen Altersversorgung alles beim Alten. Strategisch ist die Aufspaltung sinnvoll, da beide Geschäftsfelder in verschiedenen Märkten agieren und unterschiedlich ticken. HP Inc., die PC- und Printersparte, bewegt sich in einem viel kurzfristigeren Geschäftsumfeld als die Hewlett-Packard Enterprise im Bereich Big Data, Cloud und Data Security. Zudem verfügt HP Inc. in Deutschland mit seinen rund 1.000 Mitarbeitern zudem über deutlich schlankere Strukturen, während HewlettPackard Enterprise in Deutschland über 7.000 Mitarbeiter beschäftigt. Künftig sollen sich die beiden neuen Gesellschaften nicht mehr gegenseitig bremsen, sondern ihre jeweiligen Stärken vollkommen frei entfalten. Zwar entstehen durch die Trennung Medienberichten zufolge



zunächst auf weltweitem Level Kosten in Höhe von rund 3,3 Milliarden US-Dollar, doch langfristig erwartet HP Einsparungen von bis zu 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr. Bei der betrieblichen Altersversorgung ändert sich für die Mitarbeiter der beiden Folgegesellschaften in Deutschland nichts. Das bisherige Betriebsrentenmodell wird in den neuen Unternehmen 1:1 fortgeführt, die Mitarbeiter nehmen ihre Anwartschaften ebenso mit wie ihre damit verbundenen Rechte und Pflichten. Auch an den Vergütungssystemen sind keine Änderungen geplant. Mit der Fortsetzung der bAV-Modelle lebt auch die Komplexität weiter, denn im alten Konzern existierten rund 40 bAV-Pläne nebeneinander. „Dabei handelt es sich fast ausschließlich um alte Pläne unterschiedlicher Übernahmen, und ein Großteil der Begünstigten der Altzusagen sind keine aktiven Mitarbeiter, sondern Ausgeschiedene und Rentner“, erläutert Carsten Eckensberger, Head of Total Rewards/Benefits & Compensation bei HP in Deutschland. Diese alten Pläne wurden bereits vor Jahrzehnten eingeführt, und inzwischen sind alle geschlossen. Ihre Konditionen waren für die Arbeitnehmer teilweise sehr lukrativ, etwa dann, wenn die Rentenleistungen mit je-



© HP Deutschland GmbH.



Von Dr. Guido Birkner



der Gehaltserhöhung ebenfalls stiegen. Was den Arbeitnehmer freute, war aber für den Arbeitgeber teuer. HP hat 2010 neue bAV-Pläne eingeführt und von Leibrenten auf Kapitalbasis umgestellt. „Unser aktueller offener 
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Plan sieht keine Rentenzahlungen mehr vor, sondern ausschließlich Kapitalauszahlungen“, erläutert Eckensberger. Hohe Beteiligungsrate der Mitarbeiter Rund 80 Prozent der HP-Mitarbeiter in Deutschland sind über ursprüngliche HP-Pläne abgesichert, der Rest über externe Pläne, die der Konzern nach Zukäufen von Unternehmen fortführen muss. Derzeit bietet das Unternehmen zwei offene Pläne an: • Der Basisversorgungsplan ist rein arbeitgeberfinanziert. •  Daneben können die Mitarbeiter Teile ihres Weihnachts- bzw. Urlaubsgelds in einen Aufbauversorgungsplan einzahlen. Der Arbeitgeber legt noch mal 30 Prozent des umgewandelten Betrags obendrauf. Den Vertriebsmitarbeitern steht die Möglichkeit offen, einen Teil ihrer variablen Vergütung umzuwandeln. Angesichts der hohen Beteiligung an der bAV und der Planvielfalt ist der Bedarf an Kommunikation und Beratung bei den HP-Mitarbeitern groß. Deshalb arbeitet der



„Entscheidend für den Erfolg einer Integration ist, gegenüber den neuen Kollegen offen und ehrlich zu kommunizieren.“ Carsten Eckensberger, HP



Konzern mit Providern zusammen, auch mit der Beratungsgesellschaft Mercer, die im Rahmen eines Beratungs- und bAV-Verwaltungsmandats den Mitarbeitern von HP unter anderem das Webportal für die Administration und Kommunikation der Entgeltumwandlung für die meisten Pläne zur Verfügung stellt. Carsten Strube, Leiter des Bereichs Retirement Service bei Mercer, erklärt die langjährige Zusammenarbeit beider Unternehmen damit, dass die betriebliche Altersversorgung hinsichtlich der Administration, vor allem aber aufgrund der Aspekte Governance und Compliance immer komplexer wird: „Für ein Unternehmen ist es schwierig, die rasche Folge neuer Vorschriften zeitnah nachzuhalten.“ Um die Frage der Ausfinanzierung der Rückstellungen für die bAV grundsätzlich zu klären, war HP eines der ersten Unternehmen in Deutschland, die die Anwartschaften in einen Contractual Trust Arrangement ausgelagert haben, um maximale Sicherheit für die Beschäftigten zu schaffen. Stringente Planintegration Auch legte HP bei den bAV-Plänen von Anfang an auf standardisierte Pläne und Prozesse Wert, so dass hier kaum jemals Anlass bestand, Strukturen zu bereinigen. Eine Konsolidierung steht vor allen bei der Übernahme eines anderen Unternehmens an. „HP unterbreitet den neuen Mitarbeitern nach einem M&A-Deal meistens ein attraktives Angebot, in den aktuellen offenen Plan zu wechseln“, erklärt Carsten Strube. „Dadurch lässt sich die Vielzahl an Plänen innerhalb des Konzerns eindämmen.“ Entscheidend für den Erfolg einer Integration sei, gegenüber den neuen Kollegen offen und ehrlich zu kommunizieren, damit von Anfang an ein Vertrauensverhält-



„Für ein Unternehmen ist es schwierig, die rasche Folge neuer Vorschriften in der bAV zeitnah nachzuhalten.“ Carsten Strube, Mercer



nis entstehen könne, hebt Carsten Eckensberger hervor. „Wir treffen in unseren Gesprächen auch auf Mitarbeiter, die von ihrem bisherigen Arbeitgeber enttäuscht sind oder die bislang starke gewerkschaftliche Strukturen kennengelernt haben.“ Solche Hürden gilt es zunächst durch ein eigenes bAV-Angebot jenseits von Tariflösungen zu überwinden. Die hohe Integrationsrate auf die offenen HP-Pläne spiegelt den Erfolg der Bemühungen klar wider. Wenn der Zusatz- und Kostenaufwand zu hoch zu sein scheint, entschließen sich die Verantwortlichen bei HP von Fall zu Fall auch dazu, den neuen Mitarbeitern keinen Planwechsel anzubieten, sondern alles beim Status quo zu belassen. Eckensberger und seine Kollegen gehen bei der Integration externer Pläne stringent vor. „Wir übernehmen keine exklusiven Spezialkonditionen für einzelne Gruppen oder Personen“, hebt der bAV-Experte hervor. „Vielmehr achten wir genau darauf, alle unsere Mitarbeiter gleich zu behandeln, wie wir es bei HP seit jeher machen.“ Im Bedarfsfall kann das bedeuten, dass sich 
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HP aus übernommenen Sondervereinbarungen herauskauft. Schnelllebiges Geschäftsumfeld Die bAV ist eine wichtige Säule, um Mitarbeiter an sich zu binden, doch in einem so volatilen Sektor wie der Informationstechnologie sind schnelle Veränderungen an der Tagesordnung. „In unserer Branche werden neue Geschäftsfelder sehr schnell aufgebaut, aber bei Bedarf auch umstrukturiert“, beschreibt Carsten Eckensberger. Zudem stellt er fest, dass junge Mitarbeiter im Zusammenhang mit der bAV oft nicht allein an Versorgungsleistungen für das Alter denken, sondern auch andere Lebenspläne verfolgen. Deshalb müsse sich die betriebliche Altersversorgung flexibel den individuellen Lebenslagen der Mitarbeiter anpassen können. HP sieht sich mit seinem Aufbauversorgungsplan flexibel aufgestellt. Das betrifft auch Kollegen, die vorzeitig aus dem Unternehmen ausscheiden. In manchen Plänen kann ein Übergangsgeld daher bereits ab dem 50. Lebensjahr ausbezahlt werden. Zugleich will der Arbeitgeber HP über den Total-Compensation-Ansatz den Mitarbeitern vor Augen führen, welche einzelnen Vergütungsbausteine sie vom Unternehmen erhalten und welche Wertschätzung für sie da durch ausgedrückt wird. 



Dr. Guido Birkner, verantwortlicher Redakteur Human Resources FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag [email protected] www.compbenmagazin.de
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WIE HENKEL DIE ENTGELTUMWANDLUNG AUTOMATISIERT Der Konsumgüterhersteller mobilisiert die Mitarbeiter für die bAV durch Arbeitgeberbeiträge Von Dr. Guido Birkner ge angeboten“, erinnert sich Martina Baptist, Head of Pension Management Germany & Switzerland bei Henkel. „Heute ist die Direktzusage grundsätzlich unser einziger Weg, während wir die anderen Modelle auslaufen lassen.“



© Henkel



Durch Übernahmen anderer Betriebe wachsen Unternehmen zumeist schneller als durch organisches Wachstum im Kerngeschäft. Doch die Integration neuer Belegschaften nach M&A-Transaktionen löst in der Personalabteilung einen hohen Arbeitsaufwand aus. Gerade bei der Vergütung und der betrieblichen Altersversorgung sind viele Unternehmen darum bemüht, die neuen Mitarbeiter in die eigenen Strukturen und Modelle zu integrieren. Der Konsumgüterhersteller Henkel nahm die interne Harmonisierung verschiedener bAV-Modelle 2013 in Angriff – und konnte die Teilnahme an der Entgeltumwandlung deutlich steigern. Die Zielsetzung von Henkel war es, die Nachfrage der Mitarbeiter nach der Entgeltumwandlung zu erhöhen und gleichzeitig den administrativen Aufwand wegen der unterschiedlichen, nebeneinander bestehenden Vorsorgepläne zu senken. Deshalb richtete der DAX-Konzern, der weltweit rund 50.000 Mitarbeiter aus mehr als 120 Nationen beschäftigt, die Vorsorgevergütung in Deutschland neu aus. Dabei schlug der Konsumgüterhersteller gleich zwei Fliegen mit einer Klappe und passte neben der bAV auch die Basisvergütung der Mitarbeiter, die an einzelnen deutschen Standorten noch anders ausgestaltet war, an das Modell der Düsseldorfer Zentrale an.



Der Ruhestand rückt näher, die bAV kommt in Sicht.



Dort haben sich die Verantwortlichen bereits vor Jahren für einen einzigen Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung, die Direktzusage, entschieden. Die Direktzusage kommt inzwischen bei beiden bAV-Standbeinen zum Einsatz. Das eine ist eine rein arbeitgeberfinanzierte Altersversorgungsleistung, das andere eine Entgeltumwandlung. „In der Vergangenheit haben wir mehrere unterschiedliche Durchführungswe-



Antrag als Hürde bei der Entgeltumwandlung Den Anstoß für den Relaunch der Entgeltumwandlung gab die bescheidene Teilnahmerate: So ließen zum Beispiel bei den kollektivrechtlich vereinbarten Vorsorgebausteinen nur rund 50 Prozent der berechtigten Mitarbeiter Entgelt umwandeln, obwohl Henkel sowohl beim tarifvertraglichen Modell der chemischen Industrie als auch kollektivvertraglich hohe Zuschüsse für den Arbeitgeberanteil bereitstellten. Im Rahmen der Entgeltumwandlung gemäß dem Tarifvertrag der chemischen Industrie finanzierte Henkel seit 2001 die ehemaligen vermögenswirksamen Leistungen zu 100 Prozent. Dabei belief sich die Arbeitgeberleistung pro Mitarbeiter auf näherungsweise 1.000 Euro im Jahr. Über Mitarbeiterbefragungen fanden Martina Baptist und ihre Kollegen den Grund für die Zurückhaltung heraus. „Die Mitarbeiter riefen diese Beiträge nicht ab, weil sie aktiv beantragt werden mussten“, erläutert die Pension-Managerin. Um die Arbeitgeberförderung 
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„Bei der Entgeltumwandlung haben wir Automatismen für die Vorsorgebausteine mit oder ohne Widerrufsrecht eingebaut.“ Martina Baptist, Henkel AG & Co. KGaA



im Rahmen der Entgeltumwandlung zu erhalten, mussten die Beschäftigten sowohl für die Tarifvereinbarung als auch für die Betriebsvereinbarung jeweils Anträge stellen. „Das Ausfüllen der Anträge war für viele Kollegen kompliziert, und die Entgeltumwandlung war nicht transparent genug.“ Also baute Henkel 2013 die Vorsorgesäule Entgeltumwandlung um. Sie wurde nun breiter und vor allem für alle Berechtigten im Konzern eine Einheitslösung. Das Prozedere der Beantragung und das Gesamtmodell der Entgeltumwandlung sollten weniger aufwendig und verständlicher werden. „Deshalb haben wir Automatismen für die Vorsorgebausteine mit oder ohne Widerrufsrecht eingebaut“, erklärt Martina Baptist. Die Mitarbeiter mussten nun die Arbeitgebermittel für die Entgeltumwandlung nicht mehr beantragen wie bislang, sondern nahmen automatisch daran teil, soweit sie sich nicht explizit davon abmeldeten. Aber: „An den Stellen, an denen der Tarifvertrag vorsieht, dass der Arbeitgeber die Beiträge zu 100 Prozent übernimmt, ist für die Mitarbeiter kein Widerruf möglich.“ De facto hat Henkel dabei



aus Arbeitnehmerbeiträgen im Rahmen der tariflichen Grundförderung Arbeitgeberbeiträge gemacht. Das bescherte den Mitarbeitern deutliche finanzielle Vorteile und entlastete die Personalabteilung bei der Administration. Die Reaktionen der Belegschaft an den verschiedenen Standorten fielen sehr positiv aus. Die Beteiligungsrate bei der Entgeltumwandlung stieg bis heute auf über 80 Prozent der Mitarbeiter, während weniger als 20 Prozent widersprochen haben. Der Wegfall des Antragsverfahrens erwies sich als Durchbruch für die Entgeltumwandlung und wurde von einer umfangreichen Informationskampagne begleitet. Heute wandeln Tarifund Führungskräfte 2 Prozent ihres Tarifgehalts bzw. Monatsgehalts um. Zudem wandeln beide Gruppen in Abhängigkeit von ihrer Entgeltgruppe jeweils einen festen Betrag des Weihnachtsgeldes um. Der Arbeitgeber bezuschusst die Beiträge in gleicher Höhe. Bestandsmitarbeiter haben die Option, hier auszusteigen, während neue Mitarbeiter die Weihnachtsgeldregelung akzeptieren müssen. Eine weitere Arbeitgeberleistung ist die Weitergabe der Sozialversicherungsersparnis. Top-Führungskräfte sind von dieser Förderung durch den Arbeitgeber ausgenommen, so dass sie nur eine reine Entgeltumwandlung vornehmen können.



ihre Leistungen in Form von Renten oder Kapitalbausteinen auszahlen lassen. Seit 2011 sind nur noch reine Kapitalauszahlungen in maximal fünf Jahresraten möglich. Eine kleine Minderheit der Mitarbeiter bevorzugt nach wie vor Rentenzahlungen. Diese Personen können ihr Kapital steuer- und sozialversicherungsfrei in den Pensionsfonds der chemischen Industrie umschichten und sich von ihm lebenslange Renten auszahlen lassen. Ein zentrales Instrument der bAV bei Henkel ist der konzerneigene Vorsorgefonds, in den die Beiträge der arbeitgeberfinanzierten Betriebsrente wie auch die der Entgeltumwandlung fließen. Die Pensionsverpflichtungen hat Henkel längst in zwei Contractual Trust Arrangements (CTAs) ausgelagert. Der eine CTA enthält die Verpflichtungen für die aktuellen Betriebsrentner und die Rentenanwartschaften, der andere bezieht sich auf die Verpflichtungen für die Kapitalbausteine. Für die Fachabteilung bedeutet die Umstellung der bAV-Modelle, dass der administrative Aufwand heute erheblich kleiner ist. Zugleich ist die Nachfrage der Mitarbeiter nach Beratung gestiegen. „Heute schätzen die Kollegen die betriebliche Altersversorgung deutlich mehr als früher“, resümiert Martina Baptist, „und das auch deshalb, weil sie eine Eigenbeteiligung einbringen.“ 



Von Rentenzahlungen zu Kapitalbausteinen Auch die rein arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente wurde in den vergangenen gut zehn Jahren modernisiert. So stellte Henkel 2004 von Leistungszusagen auf Beitragszusagen um. Bis 2011 konnten sich Mitarbeiter
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BENCHMARKS RICHTIG PLANEN Optionen, Chancen und Risiken von Vergütungsvergleichen Von Stefan Röth Beim Vergleich von Vergütungen kommen weltweit regelmäßig zwei etablierte Methoden zum Einsatz: 1. Vergleich der Vergütungen auf der Basis von Funktionsprofilen, zumeist in einer Funktions- oder Stellenbeschreibung dokumentiert, oder 2. Vergleich der Vergütungen auf der Grundlage von Funktionsanforderungen, zumeist durch eine Funktionsbewertung ermittelt. Beide Alternativen lassen sich kombinieren. Die Verknüpfung der Methoden kann zu treffsicheren und auf die Unternehmenssituation zugeschnittenen Vergleichsdaten leiten. Nachteile sind ein hoher Zeit- und Kostenaufwand und der Umstand, dass nicht immer ausreichend valide Vergleichsdaten selektiert werden können. Daher kommt diese Variante eher selten zum Einsatz. Vergleich mit Funktionsprofilen Wesentlicher Vorteil des Vergleichs mit Funktionsprofilen ist die spezifische Ermittlung von Vergleichsdaten für eine Funktion – zum Beispiel die eines Personalreferenten – oder für eine Funktionsgruppe, etwa Spezialisten im Personalwesen. Vergütungsdaten anderer Funktionen bleiben außen vor und verfälschen das Ergebnis nicht. Nachteile dieser Methode sind der hohe Aufwand für die Erstellung und Pflege zeitaktueller und realistischer 



Gerade in Vergütungssystemen ist das Risiko groß, Äpfel mit Zitronen zu vergleichen.



© wernerimages/iStock/Thinkstock/Getty Images



Die meisten Unternehmen streben eine wettbewerbsfähige Bezahlung ihrer Mitarbeiter und zugleich eine marktgerechte Aussteuerung des gesamten Personalkostenaufwands an. Dies gilt für die Gestaltung von Vergütungssystemen für ganze Belegschaften wie auch für die Festlegung eines individuellen Vergütungspakets für eine konkrete Funktion oder Person. Das etablierte Instrument zur Feststellung der Wettbewerbsfähigkeit der Vergütungen ist ein Vergütungsvergleich (englisch: Benchmark). Doch nicht alle Quellen halten, was sie versprechen. Ein Benchmark ist eine Methode der vergleichenden Statistik, an der mindestens drei Objekte beteiligt sind. Erforderlich sind eine einheitliche Vergleichsgrundlage, definierte Vergleichskriterien, eine bekannte Vergleichsmethode – etwa Streuungsmaße – und eine ausreichend repräsentative Vergleichsbasis. Im modernen Unternehmen ist die Nutzung von Benchmarks eine der wertschöpfungsorientierten Kernaufgaben der HR-Organisation, um die eigenen Vergütungsstrukturen sowohl nach außen wettbewerbsfähig wie auch nach innen fair auszurichten. Spezialisierte Anbieter, die Teilnahme an SurveyClubs, Verbände, Gewerkschaften, Personalberater, statistische Bundes- und Landesämter sowie Veröffentlichungen im Internet und in Zeitschriften liefern Informationen zu Vergütungen im Markt.
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Stellenbeschreibungen, die mühsame Selektion von Vergleichsfunktionen ähnlichen Typs und vor allem Niveaus im Markt, die eingeschränkte Eignung für die Gestaltung ganzheitlicher Vergütungskonzepte sowie die geringe Basis geeigneter Vergleichsdaten. Daher bietet sich diese Variante nur dann an, wenn wenige Funktionen ähnlichen Typs wie etwa Bilanzbuchhalter, die im Arbeitsmarkt weit verbreitet sind, verglichen werden sollen und Funktionsoder Stellenbeschreibungen im Betrieb vorhanden sind.



Ein Vergütungsvergleich auf der Basis von Funktionsanforderungen bietet sich an, um eine größere Zahl von Vergütungen unterschiedlicher Funktionen in etablierten Vergütungsmärkten zu vergleichen, wenn das Aufzeigen eines abgesicherten Vergütungstrends wichtiger ist als eine Stichtagsbetrachtung, wenn die Gestaltung und Pflege eines Vergütungssystems Berücksichtigung finden sollen bzw. wenn eine kostengünstige regelmäßige Wiederholung eines Benchmarks geplant ist.



Vergleich anhand von Funktionsanforderungen Die Methode bietet im Einzelnen folgende Vorteile: • effizient und zeitsparend bei mehreren Funktionen; • i. d. R. sind keine Stellenbeschreibungen erforderlich; •  interner wie externer Vergleichsmaßstab bei der Nutzung einer etablierte Methode; • repräsentative Datenbasis ist im Markt fast immer vorhanden; • einfache Wiederholung eines Benchmarks, zum Beispiel alle drei Jahre; • geeignet zur Gestaltung und Pflege von Vergütungssystemen. Funktionsanforderungen werden durch eine Funktionsbewertung ermittelt. Geeignete Modelle werden von Beratern angeboten und sind bekannt. In der Regel ist ihr Einsatz mit Kosten für Lizenz und Beratung verbunden. Die Funktionsbewertung verursacht überschaubaren Zeitaufwand im Unternehmen. Deshalb bietet sich die Variante nicht für Unternehmen an, die gelegentlich die Vergütungen weniger Funktionen auf Marktfähigkeit hin überprüfen lassen wollen. Auch berücksichtigt die Funktionsbewertung im ersten Schritt nicht den Funktionstyp.



Grundanforderungen an Vergütungsvergleiche Unabhängig vom gewählten Durchführungsweg ist es entscheidend, Vergleichsgrundlagen und Vergleichskriterien eindeutig zu definieren, um Datenquellen auch auswerten zu können. Und damit beginnen bereits die Probleme mit den Informationen verschiedener Quellen aus dem Internet, von befreundeten Personalberatern oder aus Veröffentlichungen. Denn nicht immer wird deutlich, welche Kriterien dem Benchmark zugrunde liegen. Ein Beispiel: Laut einer jüngeren, namentlich nicht genannten Studie erzielen Abteilungsleiter in der Chemieindustrie nach zehn Berufsjahren im Durchschnitt 116.000 Euro Gesamteinkünfte. Die Studie gibt aber keine Auskunft darüber, um welchen Typ und welches Niveau von Abteilungsleiter es sich handelt. Auch wissen wir nicht, was in die Gesamtvergütung miteingeflossen ist. Einige Studien berücksichtigen bei der Gesamtvergütung nur Barleistungen, also das Grundgehalt und die variable Vergütung. Andere Studien rechnen zusätzlich den geldwerten Vorteil für die private Nutzung eines Dienstwagens und die Aufwendungen beitragsorientierter betrieblicher Altersversorgungsleistungen mit ein.



Auch ist wichtig zu erfahren, in welchen Bereichen die Abteilungsleiter tätig sind und auf welchen Hierarchieebenen die Funktion des Abteilungsleiters angesiedelt ist. Kritischer ist das Fehlen einer Aussage über die der Auswertung zugrundeliegenden Grundgesamtheit der Datenbasis. Durchschnittsbetrachtungen sind bei großen Datenmengen zuverlässige Ankerpunkte, bei kleinen Datenmengen können sie zu Fehlinterpretationen führen. Weiterhin werden gerne folgende Fehler begangen: a) Vergleich mit dem direkten Wettbewerb um Kunden allein innerhalb der Branche. Dies macht nur für spezifische Funktionen Sinn, die allein in der eigenen Branche beschäftigt sind. Das Gros der Belegschaft kann jedoch in einer Vielzahl von Branchen arbeiten. Daher lautet eine Prüffrage für die Definition eines Vergleichsmarktes: Woher kamen die letzten zehn Einstellungen, und wohin gingen die letzten zehn Eigenkündigungen? b) Vergleiche nach Titel oder Hierarchieebenen unterstellen zwangsläufig, dass andere Unternehmen eine ähnliche Organisations- und Titelstruktur aufweisen wie der eigene Betrieb. Doch das ist oft nicht der Fall. Unternehmen sind unterschiedlich organisiert, und Titelvergaben werden sehr heterogen gehandhabt. c) Der Zweck einer variablen Vergütung ist deren Volatilität. VW-Mitarbeiter werden dies 2015 vermutlich deutlich vor Augen geführt bekommen. Daher ist es zielführender, budgetierte oder in Aussicht gestellte Variable zu vergleichen, als tatsächlich bezahlte variable Vergütungen in der Vergangenheit. Nur Zielvariable geben Auskunft über längerfristige Trends bei der variablen Vergütung und werden nicht von jährlich wechselnden Ereignissen im Unternehmen beeinflusst. 
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Trotz einheitlicher Vergleichsbasis, umfangreicher und repräsentativer Datenpools und ausgefeilter mathematisch-statistischer Methoden sind ermittelte Informationen über Marktvergütungen stets nur eine qualifizierte objektivierende Unterstützung für grundlegende oder einzelfallbezogene Vergütungsentscheidungen. Diese soll insbesondere durch folgende Punkte deutlich werden: • mehr als 40 Millionen abhängige Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland; • circa 75 Millionen jährliche Veränderungen des individuellen Einkommens; •  Vergütungsinformationen sind stets vergangenheitsbezogen; • keine einheitliche Definition zwischen Zieleinkommen und tatsächlichen Einkommen; • Methoden der Erhebung und Auswertung der Daten unterscheiden sich erheblich. Benchmarks sollen daher die eigene Markt- und Unternehmenskenntnis ergänzen und plausibilisieren, aber nicht ersetzen. Der unternehmerische Mehrwert eines professionellen Vergütungsberaters in Zusammenarbeit mit den betrieblichen Entscheidungsträgern resultiert daher primär aus der folgerichtigen Interpretation des Analyseergebnisses auf die Wirklichkeit des betreuten Unternehmens und dessen Positionierung im Markt.  
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MIT BIG DATA UND VERGÜTUNG TALENTE FINDEN, GEWINNEN UND BINDEN Interview mit Christian Vetter, Managing Director HRForecast, Annette Rudolph und Kai Zacharides, beide Hoyck Management Consultants



Herr Vetter, was bedeutet Big Data für die Herausforderungen des Talentmanagements? Welche Möglichkeiten eröffnen sich dadurch? Christian Vetter: Zunächst stellt sich die Frage, welche Zielgruppen ein unternehmensspezifisches Talentmanagement hat. Sind es die Mitarbeiter, die eine Schlüsselfunktion besetzen? Fallen junge Hochschulabsolventen unter den Talentbegriff? Oder umfasst dieser die Summe aller Mitarbeiter mit einer Qualifikation, die am Markt stark nachgefragt ist und mit einem erhöhten Abwanderungsrisiko verbunden ist? 



Big Data lässt sich für das Talentmanagement nutzen.



© Sergey Nivens/iStock/Thinkstock/Getty Images



Viele Unternehmen stehen heute vor existentiellen Herausforderungen. Auf den demographischen Wandel, die Digitalisierung, die globalisierte Arbeitswelt, Fach- und Führungskräftemangel, abnehmende Mitarbeiterloyalität und individuelle Mitarbeiterbedürfnisse müssen Unternehmen professionell reagieren. Arbeitgeber fragen sich, wie sie die Ressource Mensch gewinnen, fördern, entwickeln und binden können. Allein das Gehaltspaket entscheidet immer weniger darüber, für welchen Arbeitgeber sich Talente entscheiden und mit wem sie ihren Karriereweg verwirklichen wollen. Big Data liefert für das Talentmanagement wertvolle Erkenntnisse.
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Wann benötigt das Unternehmen die skizzierten Qualifikationen und in welcher Menge? Für Antworten stehen einem Arbeitgeber interne Daten wie Mitarbeiter-, Finanz- und Performancedaten zur Verfügung. Zudem liegen externe Daten über demographische Entwicklungen, Arbeitsmärkte und Bildungseinrichtungen vor. Diese Daten werden meistens akkurat erhoben, aber noch nicht ausreichend genutzt. Darin liegt die Chance von Big Data. Herr Vetter, wie muss ich mir die Arbeit Ihres Unternehmens HRForcecast, einer HR-Managementberatung, dabei konkret vorstellen? Christian Vetter: Durch Algorithmen und neue Technologien können wir interne und externe Daten auswerten und verknüpfen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich passgenaue Handlungsfelder für eine Talentmanagementstrategie erarbeiten. Durch die Auswertung externer Daten lassen sich Talente auch dort finden, wo sie auf den ersten Blick nicht vermutet werden. Aus einer Datenanalyse erfahren Unternehmen,



„Wir versuchen, durch Self-Empowerment eine Kultur der Motivation und Verantwortung im Unternehmen zu schaffen.“ Christian Vetter, Managing Director HRForecast



wie knapp einzelne Qualifikationen oder einzelne Zielgruppen von Mitarbeitern am Markt vorhanden sind. So können sie überlegen, ob es alternative Zielgruppen gibt oder ob die gesuchte Qualifikation intern aufgebaut werden kann. Frau Rudolph, welche Rolle spielt denn die Vergütung für ein Unternehmen im Rahmen seiner Talentmanagementstrategie? Annette Rudolph: Vergütung und Nebenleistungen müssen zukünftig aufgrund einer höheren Markttransparenz und einer abnehmenden Arbeitgeberloyalität marktgerecht und angesichts unterschiedlicher Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen flexibel sein. Ein Hochschulabsolvent mit Ende 20 und ein 40-jähriger IT-Fachspezialist mit drei Kindern und Eigenheim gelten im Unternehmen vielleicht als Talente, ihre Bedürfnisse sind aber vollkommen unterschiedlich. Hier ein Leistungspaket anzubieten, das den richtigen Mix enthält und ausreichend Flexibilität und Wahlmöglichkeiten bietet, ist die Kunst. Vergütungssysteme sollten in ihrer Struktur und Gestaltung nachvollziehbar und transparent sein, eine klare Leistungsdifferenzierung ermöglichen und in ihrer Anwendung so einfach wie möglich gestaltet sein. Viele der am Markt vorhandenen variablen Vergütungssysteme, die mit der Zielsetzung der Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmenserfolg und der Honorierung individueller Leistung eingeführt wurden, kranken daran, dass nicht der Dialog über die Performance und Entwicklung des Mitarbeiters, sondern die Abarbeitung von vordefinierten und längst überholten Zielen oder Kriterien



„Vergütung und Neben leistungen müssen eine Leistungsdifferenzierung ermöglichen und flexibel gestaltbar sein.“ Annette Rudolph, Hoyck Management Consultants



im Vordergrund des Prozesses steht. Vergütungsinstrumente können clever und gut konzipiert sein, doch wenn sie von Führungskräften nicht mit Konsequenz und menschlichem Gespür angewendet werden, entfalten sie für den einzelnen Mitarbeiter keine positive Wirkung. Herr Zacharides, welche harten und welche weichen Faktoren entscheiden für Talente die Wahl ihres nächsten Arbeitgebers? Kai Zacharides: Leider versuchen immer noch viele Unternehmen, ihre Attraktivität für Talente durch Geld oder Sachanreize zu erhöhen. Um im Wettbewerb um Talente erfolgreich zu sein, braucht es Differenzierungsmerkmale, die zu den Werten und Motivatoren der Kandidaten passen. Talente finden, einsetzen und fördern heißt vor allem, eine Umgebung zu schaffen, in der die Mitarbeiter ihr volles Potenzial zur Entfaltung bringen können. Für viele Mitarbeiter spielen die Führungs- und Arbeitskultur eine zunehmend zentrale Rolle bei der Arbeitgeberwahl. Mitarbeiter wollen 
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ihren Führungskräften auf Augenhöhe begegnen, partnerschaftliche Arbeitsbeziehungen sollten auf Geben und Nehmen basieren. Darüber hinaus ist es vielen Mitarbeitern wichtig, früh Verantwortung zu übernehmen, im Job zu wachsen und zu lernen sowie an der Entwicklung des Unternehmens unmittelbar beteiligt zu werden. Dieses Vorgehen ist für alle Beteiligten vorteilhaft, setzt kreative Potenziale frei und ist für



„Mitarbeiter wollen ihren Führungskräften auf Augenhöhe begegnen.“ Kai Zacharides, Hoyck Management Consultants



Mitarbeiter sinnstiftend. Sie möchten nicht nur Rollenträger sein, sondern auch ihre Arbeitswelt prägen. Mit sinnhaften Aufgaben wachsen Identifikation und Engagement. Ein weiterer Attraktivitätsfaktor für Unternehmen sind souveränitätseinräumende Arbeitszeit- und Arbeitsortkonzepte. Mitarbeiter wünschen sich zunehmend Freiräume und die Flexibilität für eine eigenverantwortliche Arbeitseinteilung, Ausgleich und Abwechslung.



Herr Vetter, welche Erfahrungen machen Sie in Ihrem Start-up-Unternehmen zu den bevorzugten Motivationsfaktoren? Christian Vetter: Unsere Belegschaft besteht zu über 80 Prozent aus Mitarbeitern der Generation Y mit einem akademischen Hintergrund, der derzeit von fast allen Unternehmen abgefragt wird, nämlich Mathematikern, Informatikern und Datenexperten. Also müssen wir Wege finden, die besten Talente vor anderen Wettbewerbern im War for Talents zu rekrutieren und im Unternehmen zu halten. Wir versuchen daher, durch Self-Empowerment eine Kultur der Motivation und Verantwortung im Unternehmen zu schaffen und Mitarbeitern bereits sehr früh, beispielsweise als Praktikanten oder Werkstudenten, den Weg in das Unternehmen zu ermöglichen. So kann man frühzeitig feststellen, ob der charakterliche Fit in die Unternehmenskultur passt, die benötigten Qualifikationen und Kompetenzen vorhanden sind und ob der Mitarbeiter die benötigte Motivation und Zielstrebigkeit mitbringt, die für eigenverantwortliches Arbeiten und höchste Qualitätsanforderungen benötigt werden. Die Bezahlung ist natürlich nach wie vor ein wichtiges Thema, aber nicht mehr das ausschlaggebende Kriterium für die Arbeitgeberwahl. Nicht umsonst zieht es immer mehr gute Leute zu kleineren Start-ups oder Unternehmen, die Eigenverantwortung und Abwechslungsreichtum bieten, anstatt Sicherheit und Geld als Kompensation für einen oft unzufrieden machenden Arbeitsalltag bereitzustellen. 



Ihre Weiterbildungsexperten in Sachen Vergütung und bAV



SEMINARE BAV – Steuerrecht der bAV – Praxistage bAV - Aktuelles, Trends – Pensionsrückstellungen Alle Seminare unter: www.asb-hd.de/bav



SEMINARE LOHN & GEHALT – Grundlagen der Entgeltabrechnung – Lohnpfändung und Lohnabtretung



– BAV in der Entgeltabrechnung Alle Seminare unter: www.asb-hd.de/lohn



ZERTIFIZIERTE LEHRGÄNGE – BAV-Spezialist (IHK) www.asb-hd.de/bav-spezialist-ihk – Rentenberater Sachkundelehrgang www.asb-hd.de/ausbildung-rentenberater – Studium Master Pension Management www.hzbs.de



Auszeichnung 2015: Einer der besten Managementberater des deutschen Mittelstands 2015
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WIE MEDTRONIC TALENTE GEWINNT Das Medizintechnikunternehmen entwickelt sein Employer-Branding über zahlreiche Kanäle Von Andrea Baum Talentmanagement bedeutet nichts anderes, als die Talente der Mitarbeiter zu ermitteln und zu fördern sowie Talente an das Unternehmen zu binden. Zwar zählen der Begriff und die Umsetzung von Talentmanagement zu den neueren Instrumenten der modernen Personalarbeit, doch hier ist ein ständiger Wandel zu beobachten. Bei Medtronic haben wir unseren Fokus lange Zeit auf regelmäßige Personalgespräche zur Ermittlung der internen Talente gelegt. Es folgten Zielsetzungen und die daraus resultierenden Weiterentwicklungsmaßnahmen. Immer mehr rückte der Aspekt der Mitarbeiterbindung in den Vordergrund. Wie grenze ich mich als Unternehmen von anderen Unternehmen erfolgreich ab? Hier reicht es nicht aus, nur ein attraktives Gehalt zu zahlen. Vielmehr gewinnt ein gut durchdachtes und realistisches Compensation & BenefitsGefüge an Bedeutung. Es ist notwendig, neue Wege bei Compensation & Benefits zu gehen, um nicht nur Talente zu halten, sondern um auch neue Talente am Arbeitsmarkt zu gewinnen. Dazu zählen die klassischen Benefits, aber auch neue Ideen wie etwa das Gesundheitsmanagement und insbesondere betriebliche Krankenversicherungen. Wir bei Medtronic beobachten, dass unsere Mitarbeiter eine zusätzliche Absicherung im Krankheitsfall als extrem wichtig ansehen und ein gewisses Maß an



Sicherheit dadurch bekommen, dass der Arbeitgeber im Krankheitsfall für seine Mitarbeiter sorgt. Besonders gut angenommen wird das Modell der quasi versteckten Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall über den gesetzlichen Rahmen hinaus. Gestaffelt nach Betriebszugehörigkeit, wird ein Zuschuss zum Krankengeld gezahlt, der die Lücke zwischen Nettogehalt und Krankengeld schließt und somit unseren Mitarbeitern auch im Fall einer längeren Krankheit den finanziellen Druck ein wenig nimmt. Klassische Lösungen wie die betriebliche Altersversorgung sind ein wertvoller und moderner Benefit, der sowohl mit Vorsorgeprodukten „von der Stange“ als auch mit ganz individuellen Konzepten umgesetzt werden kann. Medtronic hat sich vor mehr als zehn Jahren für eine individuelle Lösung im Rahmen der bAV entschieden. Tue Gutes und sprich darüber Heutzutage schafft es wohl kaum ein Unternehmen, sich den sozialen Medien noch zu verschließen. Facebook, Twitter und Homepages gehören zum Alltag und zu den wichtigsten Quellen für Bewerber. Eine attraktive Gestaltung, einfache Handhabung und vor allem Aktualität sind deshalb eine Selbstverständlichkeit. Bewertungsportale wie Kununu, auf denen aktive und ausgeschiedene Mitarbeiter und Bewerber Firmen in verschiedenen



Kategorien bewerten, sind längst eine weitere übliche Informationsquelle geworden. Es lohnt auf jeden Fall, sich die unterschiedlichen Bewertungen anzuschauen. Wichtig ist ebenso, wie das betrachtete Unternehmen selbst auf Bewertungen und Kommentare reagiert. Für moderne Unternehmen wie Medtronic gehört die Auswertung solcher Bewertungen zu einem wichtigen Tool, um neben internen Befragungen die Stimmung im Unternehmen und auch unter den Bewerbern einzufangen. Der Bereich Human Resources muss dennoch Eigenmarketing betreiben, um am Stellenmarkt bekannt und attraktiv zu sein. Dies kann über eine starke Internetpräsenz, über Messen und auch durch Hochschulmarketing erfolgen. Aktives Zugehen auf Bewerber wird immer wichtiger, wenn man als modernes Unternehmen mit Zusatzleistungen, die sich vom Markt abheben, auch zukünftig die richtigen Talente für das eigene Un ternehmen gewinnen möchte.



Andrea Baum, Senior Compensation & Benefits Specialist Human Resources, Medtronic GmbH [email protected] www.medtronic.de
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BETRIEBSRENTE FÜR TALENTE Möglichkeiten im Talentmanagement mit modernen Versorgungen Von Simon Schmitt Wie gewinnen Unternehmen die klugen Köpfe? Es ist längst nicht mehr allein das Gehalt ausschlaggebend. Heute beleuchten wir die betriebliche Altersversorgung (bAV) mit ihren Gestaltungsspielräumen als Zusatzleistung zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Wertvolle Mitarbeiter zu gewinnen und im Unternehmen zu halten ist eine große Herausforderung. Gerade junge Mitarbeiter von der bAV zu überzeugen ist ein wichtiger Baustein der Mitarbeiterbindung. Intelligente bAV-Lösungen sind gefragt wie eine Koppelung der Leistungen der bAV an Leistung und Erfolg. Der flexibelste Durchführungsweg dafür ist die Direktzusage. Moderne Lösungen partizipieren an den Interessen des A  rbeitgebers: Qualifizierte Mitarbeiter gewinnen Fluktuation senken Mitarbeiterzufriedenheit steigern Gehalt und/oder Betriebszugehörigkeit und/oder Unternehmenserfolg und/oder Eigenbeteiligung der Entgelt umwandlung belohnen



Kapitalmarktchancen bei gleichzeitiger Sicherheit durch Garantien. Auch ein individuelles Bausteinmodell mit jährlichen Beiträgen des Arbeitgebers, konkret auf das Unternehmen zugeschnitten, ist keine Utopie. Medtronic, weltweit führender Anbieter von Medizintechnik, bietet seinen Mitarbeitern bereits seit zehn Jahren ein solches Modell. Die Bausteinzusage besteht aus einer Garantieleistung aus den verzinsten Finanzierungs bausteinen sowie einer Gewinnchance, die sich aus der Performance der gewählten Fonds ergibt. Wichtiges Merkmal zur Steigerung der Entgelt umwandlung der Mitarbeiter ist, diese an erhöhte Beiträge des Arbeitgebers zu koppeln. Damit ist es gerade für junge Mitarbeiter interessant, Beiträge anzuInteressen des Arbeitnehmers: sparen, da diese erst den Garantien bei Leistungen/Planungssicherheit Hebel für erhöhte ArbeitSicherheit der eigenen Beiträge geberbeiträge darstellen. Chance auf höhere Leistung durch mögliche Kapitalmarktlösungen So lässt sich über die längere Investitionszeit Feste Prozentsätze des Gehalts als Finanzierungsein signifikanter Baustein bausteine der Altersversorgung Höhere Beiträge bei höherer Betriebszugehörigkeit aufbauen. Finanzierungsbausteine in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs Die Versorgung beinHöhere Arbeitgeberbeiträge bei Entgelt haltet über die Refinanumwandlung des Mitarbeiters zierungsseite die Chance,



eine deutlich höhere Leistung zu erhalten. Denn mittels Kapitalmarktanlage und einer an den Lebenszyklus angepassten Asset-Allokation partizipiert der Mitarbeiter an der Entwicklung der investierten Volkswirtschaften. Moderne und kapitalmarktorientierte Refinanzierungslösungen können entweder diversifizierte Fondsinvestments sein oder Mehrtopfhybridpolicen. Mit zunehmendem Alter der Versorgungsberechtigten wird die Kapitalanlage dieser Modelle in risikoärmere Anlagen umgeschichtet, um Erreichtes zu sichern und trotzdem investiert zu bleiben. Wer das Langlebigkeitsrisiko ausschließen möchte, ist gut beraten, eine Kapital- statt einer Rentenleistung zuzusagen. Eine zusätzliche Rentenwahloption erhöht die Flexibilität der Mitarbeiter, ohne das Risiko des Arbeitgebers zu erhöhen. Mitarbeiter schätzen die Leistungen ihres Arbeitgebers, noch dazu, wenn es sich um Zusatzleistungen handelt. Dennoch muss die Botschaft klar und verständlich sein. Unternehmen sollten sich hier nicht unter Wert verkaufen und neben der internen Kommunikation darauf achten, dass die Leistungsnachweise der bAV verständlich und übersichtlich sind. Der Ausweis von Beiträgen und der garantierten Leistungen  sollte die Mindestanforderung sein.



Simon Schmitt, Strategischer Berater für betriebliche Alters versorgung, SLPM Schweizer Leben Pensions Management GmbH [email protected] www.swisslife.de
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM VERGÜTUNG UND COMP & BEN IM NOVEMBER 2015



Der diesjährige Deutsche Vergütungstag steht ganz im Zeichen der Herausforderungen, die für das HR- und Vergütungsmanagement aus Wachstumsprozessen und strategischen Veränderungen resultieren. Vertreter renommierter Unternehmen des deutschen Mittelstands und aus Konzernen sowie Vergütungsexperten stellen in Vorträgen und Workshops ihre Lösungen und Erfahrungen dazu vor und diskutieren diese in unterschiedlichen Formaten. Bereits am Vorabend des Deutschen Vergütungstags laden das Magazin Human Resources Manager und die hkp/// group zum Warm-up in die Smokers Lounge der Gendarmerie Berlin ein.



Pensionsversicherungsmathematik in der Praxis – für Nichtmathematiker Veranstalter: ASB Bildungsgruppe Heidelberg e. V. Zeit und Ort: 19.11.2015, Ambassador Apparthotel, München Kontakt: Bert Passek Telefon: + 49 6221 988-690 E-Mail: [email protected] Führungskräfte und Mitarbeiter aus Personal- und Sozialabteilungen müssen immer häufiger erklären, wie Angaben zu Versorgungsverpflichtungen des Unternehmens zu verstehen sind. Auch wenn die Berechnung im Einzelfall ureigene Aufgabe des Aktuars bleibt, ist gerade für Mitarbeiter ohne mathematische Vorkenntnisse dieses Seminar konzipiert, das die grundsätzlichen Komponenten der Bewertung einer Versorgungsverpflichtung erläutert. In diesem Seminar werden den Teilnehmern die grundlegenden mathematischen Kenntnisse vermittelt, die für das Verständnis aktuarieller Methoden und Gutachten wichtig sind. Die Teilnehmer werden danach versicherungsmathematische Äußerungen besser verstehen und einordnen können. Sie erhalten ein besseres Verständnis der versicherungsmathematischen Bilanzgrößen und aktuariellen Methoden



GEO‘s 2015 Pan European Regional Event Veranstalter: Global Equity Organisation Zeit und Ort: 19.11.2015, Humboldt Carré Konferenz, Berlin Kontakt: Michele Holly Telefon: +1 714 630 2908 E-Mail: [email protected] The Global Equity Organisation’s (GEO) 2015 Pan European Regional Event is one of the compensation plan industry’s leading one-day event. It offers attendees one of the world’s premier educational and networking opportunities and the chance to find solutions to strategic and operational challenges related to the design and implementation of compensation plans. This year’s event promises insightful keynotes, a schedule packed with useful content, knowledgeable speakers and high caliber attendees. Delegates will leave equipped with tips to improve their operations through exceptional knowledge, shared experiences and access to tools they can use immediately. GEO‘s Pan European Regional Event typically attracts delegates primarily from across Europe. Attendees include employees of companies who offer equity compensation as part of their company‘s compensation packages and serve in the roles of analyst, manager, senior manager, director, senior director, vice president and various other executive level positions in functions such as human resources, accounting, finance, tax and stock plan administration.



Tag der Teilhabe Veranstalter: hkp/// group, Equatex AG, Human Resources Manager Zeit und Ort: 20.11.2015, Humboldt Carré Konferenz, Berlin Kontakt: www.tagderteilhabe.de/anmeldung Der Tag der Teilhabe möchte dem Thema Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland mehr Gehör verschaffen und eine Diskussion zur Verbesserung des Förderrahmens solcher Programme anstoßen. Dazu kommen hochrangige Entscheider aus Politik, Verbänden und Unternehmen sowie Wissenschaftsvertreter zusammen und schaffen eine Plattform für den Wissens- und Erfahrungsaustausch, die es in dieser Form in Deutschland bislang nicht gibt. Anhand von Vorträgen und Diskussionsrunden wird der Frage nachgegangen, wie in einer modernen Arbeitswelt die Teilhabe und Teilnahme von Beschäftigten so gestaltet werden können, dass die Erwartungen und Bedürfnisse der Beschäftigten sowie die Herausforderungen für Unternehmen gleichermaßen berücksichtigt werden. © Robert Churchill/iStock/Thinkstock/Getty Images



Deutscher Vergütungstag – Fachtagung für Vergütungs- und Performancemanagement Veranstalter: Human Resources Manager, hkp/// group Zeit und Ort: 3.–4.11.2015, Quadriga Forum, Berlin Kontakt: Dennis Schultz Telefon: +49 30 848590 E-Mail: dennis.schultz @quadriga.eu
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Ausgabe 4 // Oktober 2015 Strategische Partner: Dr. Bob Neubert, Wirtschaftsprüfer, Steuer berater, Gesellschafter



Gisbert Schadek, Vorstand Entgelt und Rente AG Solinger Straße 22 40764 Langenfeld



BANSBACH GmbH Gänsheidestraße 67–74 70184 Stuttgart [email protected]



[email protected]



Christine Hopfinger, Consultant Generali Versicherungen KompetenzCenter bAV Oeder Weg 151 60318 Frankfurt am Main [email protected]



Frank Hoyck, geschäftsführender Gesellschafter



Hay Group GmbH Franklinstraße 46a 60486 Frankfurt am Main



hkp/// group, Tower 185 Friedrich-Ebert-Anlage 35–37 60327 Frankfurt am Main



Hoyck Management Consultants GmbH Güterplatz 6 60327 Frankfurt am Main



[email protected]



Kienbaum Management Consultants GmbH Beethovenstraße 12–16 60325 Frankfurt am Main



Lurse HR Consultants AG Winkhauser Straße 15 33154 Salzkotten



[email protected]



Bildungspartner: Bert Passek, Leiter Produktmanagement ASB Bildungsgruppe Heidelberg e. V. Gaisbergstraße 11–13 69115 Heidelberg [email protected]



[email protected]



Fidelity Worldwide Investment Kastanienhöhe 1 61476 Kronberg im Taunus [email protected]



Thomas Müller, Leiter Marketing & Communications International



Birgit Horak, Vorstand



Alexander Klein, Rechtsanwalt, Abteilungsleiter bAV Dienstleistungen SLPM Schweizer Leben PensionsManagement GmbH, Zeppelinstraße 1, 85748 Garching bei München



Ernst & Young GmbH Mittlerer Pfad 15 70499 Stuttgart



Christof Quiring, Leiter Investment- und Pensionslösungen



Thorsten Till, Senior Vice President, Mitglied der Geschäftsführung



Dr. Julia Zmítko, Leiterin Data-Management



[email protected]



Gordon Rösch, Partner Human Capital – Talent & Reward



[email protected]



[email protected] Konrad F. Deiters, Leiter des Geschäftsbereichs Talent



Barbara Seta, Partner Reward Consulting, Human Resource Services



Mercer Deutschland GmbH Müllerstraße 3 80469 München



PwC WP AG Friedrich-Ebert-Anlage 35–37 60327 Frankfurt am Main



[email protected]



George Wyrwoll, Unternehmenskommunikation und Regierungsbeziehungen Sodexo Pass GmbH Rüsselsheimer Straße 22 60326 Frankfurt am Main [email protected]



[email protected]



[email protected]



Stefan Röth, Partner/Senior-Consultant



Reiner Jung, Regional Marketing Director, EMEA



Stefan Röth Vergütungsberatung Bruckmeierweg 4 82041 Oberhaching [email protected]



Towers Watson GmbH Eschersheimer Landstraße 50 60322 Frankfurt am Main [email protected]



Kooperationspartner: Dr. Heinrich Beyer, Geschäftsführer AGP – Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung Wilhelmshöher Allee 283a 34131 Kassel [email protected]



Jörg Ziegler, Sprecher GEO D.A.CH., Senior Manager, Head of Equity based Compensation International Executive Services, KPMG AG, Ganghoferstraße 29, 80339 München [email protected]



Pascal Bazzazi, Leiter bAV Herausgeber und Chefredakteur Prenzlauer Allee 216 10405 Berlin [email protected]
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HR Comp Ben Oktober 2015 Magazin 

04.10.2015 - im DAX 2015 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 2,1 Prozent. ..... der Bankenregulierung folgend, die Vorstandsvergütung wieder stärker ...
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Oktober 2015 

01.10.2015 - Samstag. Betroffene berichten. 17.10.2015. Infomeeting der Selbsthilfegruppe SLAA. (Anonyme Sex- und LiebessÃ¼chtige). 10.15 Uhr. Dienstag.
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Ben 

Da weiÃŸe WÃ¶lfe sehr selten waren ... kommen, denn ich hatte Ares, den weiÃŸen ... Und jetzt, da stand ich hier alleine in diesem ... chaotische Zwillingsschwester.
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GebetsnewsletterLE/Gebetsinfos Oktober 2015 
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Oktober 2015 - Index 

10.09.2015 - Die Wachstumsaussichten fÃ¼r die kommenden Quartale haben sich allerdings etwas eingetrÃ¼bt. So scheint die Last, die von der Weltwirtschaft ausgeht, grÃ¶ÃŸer zu sein als bislang von uns erwartet. Die Folge sind schwÃ¤chere ZuwÃ¤chse bei
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4. Oktober 2015 

04.10.2015 - Dressur: CC B1 Test B (2015), 20 x 40 m ... oder bei manueller Nennung bis Nennschluss zu bezahlen auf PC-Konto 30-292110-0 NPZ Bern.
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INFOMAIL OKTOBER 2015 

(SEO) auch Social Media Marketing (SMM), Online Reputationsmanagement sowie Cross-Channel-Tracking und Webanalyse inklusive Retargeting anbietet?
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2015 T-G Oktober 

Das Allgäu ist meine Heimat. Freuen Sie sich auf traditionelle. Gerichte mit moderner Note aus meiner unverfälschten und geradlinigen Küche. Lassen Sie sich ...
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geschÃ¤ftsbericht 2015 - Josef Manner & Comp AG 

31.12.2015 - Das Unternehmen besitzt keine eigenen Aktien und hat auch keine eigenen Aktien erworben oder verkauft. Die dem ...... Marketing & Verkauf.
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Ben Abounassif Ben Abounassif, biography 

Born in Caracas, Venezuela in 1964. Lives and works in Caracas and Beirut. EDUCATION. 1983-87 Business Administration, T
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SMA SPEICHERTAG 15. Oktober 2015 

15.10.2015 - teilnehmenden Hersteller (u.a. Akasol, BAE, BMZ, Deutsche ACCUmotive, Exide, Hoppecke, LG Chem, Tesvolt) informieren. AGENDA. Uhrzeit.
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AGB swisscharge Oktober 2015 defrit 
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Protokoll vom 02. Oktober 2015 

02.10.2015 - Büro von Frau Chesnau. An den beiden ... HSZ in dieser Zeit nicht nutzbar sein wird. ... Am 06.10. werden die Erstitüten ab 15:00 Uhr im Büro.
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SMA SPEICHERTAG 15. Oktober 2015 

15.10.2015 - im Sunny Portal sowie wichtige rechtliche Trends und Perspektiven fÃ¼r die ... Speichersysteme in Deutschland â€“ ein Ãœberblick. Â» Aktuelle ...
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UpFor Justice â€“ Oktober 2015 

Ursachen befasst â€“ dazu gehÃ¶ren vermeidbare Krankheiten, ungenÃ¼gender Zugang zu hochwertiger Bildung,. Arbeitslosigkeit, Korruption, Gewaltkonflikte und ...
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SMA SPEICHERTAG 15. Oktober 2015 

15.10.2015 - teilnehmenden Hersteller (u.a. Akasol, BAE, BMZ, Deutsche ACCUmotive, Exide, Hoppecke, LG Chem, Tesvolt) informieren. AGENDA. Uhrzeit.
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21. Oktober 2015 PM Qualitypool 

21.10.2015 - Qualitypool stellt seinen Partnern aktuell einen Online-Check zur ... an der Frankfurter Börse gelisteten internetbasierten Finanzdienstleisters ...
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AGB swisscharge Oktober 2015 defrit 
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Pool-Magazin Mediadaten 2014-2015 

06.09.2012 - Pool inspires its readers to enjoy the world of privately owned swimming pools and spas. It shows solutions how ... and construction companies from Germany and Europe. Readership ... Close to 100% show great interest in.
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Media Kit 2015 - SPS-Magazin 

20.01.2015 - MSR-Spezialmesse. Hamburg-Schnelsen, 10-06-15 ..... Only data existing on the data carrier can be exposed. The publisher assumes no ...
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Pool-Magazin Mediadaten 2014-2015 

06.09.2012 - Saunabau, private Wellness-Anlagen, Architektur & Inneneinrichtung, BÃ¤der-Modernisierung,. Pflegeprodukte & Systeme sowie Gesundheit ...
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geschÃ¤ftsbericht 2015 - Josef Manner & Comp AG 

31.12.2015 - Beratungskosten Tâ‚¬ 75 (Vorjahr: Tâ‚¬ 100), behÃ¶rdliche PrÃ¼fverfahren. Tâ‚¬ 33 (Vorjahr: Tâ‚¬ 33) und am Bilanzstichtag noch ausstÃ¤ndige.
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Comp. 9 ... - SLIDEBLAST.COM 

TIME: Red Day. Gym. Art. Music. Library/ Comp. 9:10-9:40. Success. Success. Success. Success. 9:45-10:15. PREP. PREP. PREP. PREP. 10:15-10:50. Teders.
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Media Kit 2015 - SPS-Magazin 

20.01.2015 - Sparkasse Marburg-Biedenkopf: Postbank ...... Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. ... zu öffnen.
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